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I. Amtlicher Teil

Verordnung über die Zulassung, Ausbildung und Prüfung an den Fachschulen  
für Sozialwesen in Mecklenburg-Vorpommern  

(Fachschulverordnung Sozialwesen – FSSozVO M-V)

Vom 1. Februar 2024

Aufgrund des § 10 Absatz 1 Nummer 1 und 2, der §§ 30 und 33 Satz 4 und des § 69 Nummer 4 und 6 des Schulgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 2. Dezem-
ber 2019 (GVOBl. M-V S. 719; 2020 S. 864) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich und Zielsetzung

(1) Diese Verordnung gilt für die Fachschulen des Fachbereiches 
Sozialwesen mit den Fachrichtungen:

1. Sozialpädagogik mit den Arbeitsfeldern
 a) Kindertageseinrichtungen,
 b) Hilfen zur Erziehung, 
 c) Kinder- und Jugendarbeit und
2. Heilerziehungspflege.

(2) Die Fachschulen führen zu qualifizierten Abschlüssen der be-
ruflichen Weiterbildung und haben das Ziel, Fachkräfte mit einer 
in der Regel beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrung zu 
befähigen,

1.  gemäß Absatz 1 Nummer 1 Erziehungs-, Bildungs- und Be-
treuungsaufgaben in allen sozialpädagogischen Bereichen 
selbstständig und eigenverantwortlich wahrzunehmen,

2.  gemäß Absatz 1 Nummer 2 selbstständig und eigenverantwort-
lich Menschen aller Altersstufen, deren personale und soziale 
Identität und Integration durch Beeinträchtigungen oder Behin-
derungen erschwert ist, in ihrem Lebensumfeld zu erziehen, zu 
betreuen, zu pflegen und deren Persönlichkeitsentwicklung, 
Bildung, Sozialisation und Rehabilitation zu fördern.



Nr. 1/2024 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern  3

(3) Die Fachschulen leisten einen Beitrag zur Vorbereitung auf die 
unternehmerische Selbstständigkeit und bereiten auf das Studium 
an einer Fachhochschule vor.

§ 2
Struktur und Dauer der Ausbildung

(1) Die Ausbildung gliedert sich in den fachrichtungsübergreifen-
den Lernbereich, den fachrichtungsbezogenen Lernbereich und 
die praktische Ausbildung.

(2) Folgende Bildungsgänge können eingerichtet werden:

1.  Staatlich anerkannte Erzieherin oder Staatlich anerkannter Er-
zieher sowie

2.  Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin oder Staatlich 
anerkannter Heilerziehungspfleger.

Die Bildungsgänge dauern in der Regel zwei Jahre. Der Stunden-
umfang der Bildungsgänge wird durch die Stundentafeln der An-
lagen 1a und 1b bestimmt.

(3) Erfolgt die Ausbildung berufsbegleitend, dauert sie entspre-
chend länger. Der Stundenumfang wird durch die Stundentafeln 
der Anlagen 1c und 1d bestimmt.

(4) Die Ausbildung in dem Bildungsgang Aufbauweiterbildung 
(berufsbegleitend) für Absolventinnen und Absolventen des drei-
jährigen Bildungsganges Staatlich anerkannte Erzieherin für 0- 
bis 10-Jährige oder Staatlich anerkannter Erzieher für 0- bis 
10-Jährige wird in Form eines Modellprojektes durchgeführt. Die 
Ausbildung dauert zwei Jahre und führt zum Erwerb des Ab-
schlusses „Staatlich anerkannte Erzieherin oder Staatlich aner-
kannter Erzieher“. Der Stundenumfang wird durch die Rahmen-
stundentafel der Anlage 1e bestimmt. 

Teil 2
Aufnahmebestimmungen

§ 3 
Voraussetzungen für die Zulassung

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zu den Bildungsgängen 
gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sind 
 
1.  die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Schulausbildung 

und 
2.  eine abgeschlossene Ausbildung als „Staatlich geprüfte Sozi-

alassistentin“ oder als „Staatlich geprüfter Sozialassistent“.

(2) Voraussetzung für die Zulassung ist weiterhin die gesundheit-
liche und persönliche Eignung zur Ausübung des angestrebten 
Berufes. Die gesundheitliche Eignung setzt voraus, dass gemäß  
§ 20 Absatz 8 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) für die 
Schülerin oder den Schüler durch einen erhöhten Immunschutz 
üblicherweise eine Gefahr einer berufstypischen Infektion nicht 
besteht und auch von der Schülerin oder dem Schüler keine dies-
bezügliche Gefahr ausgeht. Der Nachweis hierüber muss durch 
die Vorlage des Impfausweises oder eines ärztlichen Zeugnisses 
über den Masern-Impfschutz oder durch die Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses über eine Immunität gegen Masern erbracht wer-

den. Die persönliche Eignung ist durch die Vorlage eines aktuellen 
erweiterten Führungszeugnisses gemäß Bundeszentralregisterge-
setz in der jeweils gültigen Fassung nachzuweisen.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zu dem Bildungsgang gemäß 
§ 2 Absatz 4 ist die abgeschlossene Ausbildung als Staatlich aner-
kannte Erzieherin für 0- bis 10- Jährige oder Staatlich anerkannter 
Erzieher für 0- bis 10- Jährige. Darüber hinaus gilt Absatz 2 ent-
sprechend.

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die bereits einen der Bildungs-
gänge nach § 2 Absatz 2 und 4 erfolgreich durchlaufen oder die 
jeweilige Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden haben, 
werden zu dem gleichen Bildungsgang nicht erneut zugelassen.

§ 4 
Zulassung und Aufnahme

(1) Der Antrag auf Zulassung ist unter Angabe des gewünschten 
Bildungsganges, in dem die Aufnahme angestrebt wird, bis zum 
28. Februar des Jahres in schriftlicher Form an die zuständige be-
rufliche Schule zu richten.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,
2.  Nachweise über die geforderte Vorbildung in Form amtlich 

beglaubigter Kopien der Abschlusszeugnisse oder Bescheini-
gungen gemäß § 3 Absatz 1,

3. Nachweise gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3,
4.  eine Erklärung darüber, dass keine Ablehnungsgründe gemäß 

§ 3 Absatz 4 vorliegen, 
5.  für den Bildungsgang gemäß § 2 Absatz 3 und 4 ein Nachweis 

über eine berufliche Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie

6.  für Bewerberinnen und Bewerber nichtdeutscher Herkunfts-
sprache ein Nachweis über ein Sprachzertifikat mindestens 
der Stufe B2 des gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (GER).

(3) Sofern die Nachweise gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 6 der 
Bewerberin oder dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung noch nicht vorliegen, sind diese unverzüglich, jedoch spätes-
tens vor Beginn der Ausbildung nachzureichen. Die Schule kann 
die Bewerberin oder den Bewerber in einem solchen Fall zur Aus-
bildung zulassen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich aus den 
nachzureichenden Unterlagen keine Gründe für eine Ablehnung 
ergeben.

(4) Die Entscheidung über die Zulassung und Aufnahme trifft die 
Schulleitung. Sie teilt den Bewerberinnen und Bewerbern die Ent-
scheidung unverzüglich nach Antragsfrist gemäß Absatz 1 schrift-
lich mit. 

(5) Die Aufnahme ist zu versagen, wenn

1.  die dem Antrag beizufügenden Nachweise gemäß Absatz 2 
nicht spätestens zu Beginn der Ausbildung vollständig bei der 
Schule vorliegen oder

2.  die Bewerberin oder der Bewerber die staatliche Prüfung an 
einer Fachschule des Sozialwesens bereits abgelegt oder end-
gültig nicht bestanden hat und nicht mehr wiederholen darf.
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§ 5 
Auswahlverfahren

(1) Verspätete Zulassungsanträge gemäß § 4 Absatz 1 können im 
Auswahlverfahren erst berücksichtigt werden, wenn alle rechtzei-
tig eingegangenen Zulassungsanträge beschieden oder anderwei-
tig erledigt worden sind. 

(2) Kann eine Schule nicht alle Bewerberinnen und Bewerber in 
einen Bildungsgang aufnehmen, findet für alle Bewerberinnen 
und Bewerber, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, ein 
Auswahlverfahren nach den folgenden Kriterien statt: 

1.  Unter Verwendung des die Zulassungsvoraussetzungen nach-
weisenden Zeugnisses sind die Plätze nach der Rangfolge der 
Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses gemäß § 3 Ab-
satz 1 Nummer 2 zu vergeben. Die Durchschnittsnote ist mit 
zwei Stellen nach dem Komma zu bilden, ohne dass gerundet 
wird. 

2.  Kann von Bewerberinnen und Bewerbern mit gleichen Durch-
schnittsnoten nur ein Teil aufgenommen werden, wird die 
Aufnahmeentscheidung aufgrund eines Aufnahmegespräches 
getroffen, das die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine 
von dieser Person beauftragte Lehrkraft mit den Bewerberin-
nen und Bewerbern führt.

(3) Wer zugelassen wurde, hat innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe durch die Schule schriftlich mitzuteilen, ob der Platz 
in Anspruch genommen wird. Nach Ablauf dieser Frist werden 
nicht in Anspruch genommene Plätze im Nachrückverfahren ver-
geben.

Teil 3
Ausbildung

§ 6
Allgemeine Bestimmungen zur Unterrichtsorganisation und 

-durchführung

(1) Der Unterricht wird grundsätzlich in Jahrgangsstufen durchge-
führt. Er wird in der Regel im Klassenverband oder wenn schulor-
ganisatorische oder pädagogische Gesichtspunkte dafürsprechen 
in anderen Organisationsformen durchgeführt.

(2) Die Stundenverteilung auf den Unterricht und die praktische 
Ausbildung wird durch die Rahmenstundentafeln der Anlagen 1a 
bis 1e geregelt. Die Lerninhalte sind im Rahmenplan der Fach-
schulen für Sozialwesen M-V festgelegt. Die Ausbildung ist so zu 
gestalten, dass eine ständige und enge Kooperation mit den Ein-
richtungen der praktischen Ausbildung stattfindet. 

(3) Der tägliche Unterricht soll acht Unterrichtsstunden, der wö-
chentliche 40 Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Von den ins-
gesamt gemäß Absatz 2 festgelegten Unterrichtsstunden können 
über die gesamte Ausbildung bis zu 20 Prozent, jedoch nicht mehr 
als 480 Unterrichtsstunden, als betreute und durch Lehrkräfte vor- 
und nachbereitete andere Lernformen organisiert werden. Sie müs-
sen in der didaktischen Jahresplanung ausgewiesen werden.

(4) Schülerinnen und Schüler, die bereits die Allgemeine Hoch-
schulreife, die Fachhochschulreife oder den schulischen Teil der 

Fachhochschulreife mit mindestens ausreichenden Leistungen 
nachweisen, können auf Antrag vom fachrichtungsübergreifenden 
Mathematikunterricht befreit werden. Über den Antrag entschei-
det die Schulleitung. Wird diesem Antrag entsprochen, ist anstelle 
einer Endnote im Fach Mathematik folgender Hinweis als Fußno-
te anzugeben: „Es wird auf die Abschlussnote im Fach Mathema-
tik des Abiturzeugnisses oder des Zeugnisses über die Fachhoch-
schulreife verwiesen.“

§ 7
Weiterführende Schulabschlüsse

(1) Der Erwerb der Fachhochschulreife in den Bildungsgängen 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 4 richtet sich 
nach den Absätzen 2 bis 3 und setzt den erfolgreichen Abschluss 
des jeweiligen Bildungsganges voraus.

(2) Zur Erlangung der Fachhochschulreife richtet sich der Unter-
richt in den Fächern Deutsch, Englisch, Sozialkunde und Mathe-
matik nach den durch die Kultusministerkonferenz beschlossenen 
Standards über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen 
Bildungsgängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
05.06.1998 – https://www.kmk.org), die zum Ausbildungsbeginn 
gelten. Gleiches gilt im fachrichtungsbezogenen Lernbereich:

1.  für den Bildungsgang gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 das 
Modul 4 „Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozes-
sen“, 

2.  für den Bildungsgang gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 das 
Modul 5 „Medizinische Grundlagen für die Gestaltung pfle-
gerischer, therapeutischer und gesundheitsfördernder Prozes-
se“ und

3.  für den Bildungsgang gemäß § 2 Absatz 4 das Modul 7 „Ge-
staltung von Entwicklungs- , Erziehungs- und Bildungspro-
zessen “ 

(3) Für den Erwerb der Fachhochschulreife sind in allen Fächern 
und Modulen gemäß Absatz 2 mindestens ausreichende Leistun-
gen nachzuweisen. 

(4) Zur Bestätigung über die erlangte Fachhochschulreife wird 
gemäß der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife 
in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 05.06.1998 – https://www.kmk.org), die zum Aus-
bildungsbeginn gelten, im Abschlusszeugnis der folgende Fest-
stellungsvermerk ergänzt: „Entsprechend der Vereinbarung über 
den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgän-
gen – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 – 
berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik 
Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.“

(5) Zur Erlangung der Fachhochschulreife ist zusätzlich die Anga-
be einer Durchschnittsnote vorgesehen. Dazu sind die Endnoten 
gemäß Absatz 2 heranzuziehen. Die Durchschnittsnote ist bis auf 
eine Dezimalstelle auszurechnen und auf- oder abzurunden.

§ 8 
Leistungsbewertung

(1) Die im Unterricht und in der praktischen Ausbildung des je-
weiligen Bildungsganges erbrachten Leistungen werden mit den 
Notenstufen gemäß § 62 Absatz 4 des Schulgesetzes bewertet.
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(2) Die Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Bildungs-
ganges auf die Bewertungsvorschriften des § 62 Absatz 4 des 
Schulgesetzes und die Versetzungs- und Bestehensregelungen 
dieser Verordnung nachweislich hinzuweisen. Unterbleibt dieser 
Hinweis, hat dies keine Auswirkungen auf die Geltung der Verset-
zungs- und Bestehensregelungen. 

§ 9
Leistungsnachweise

(1) Die Anzahl der gemäß den Absätzen 2 bis 3 zu erbringenden 
Leistungsnachweise, ihre Gewichtung und ihre Terminierung 
werden zu Beginn des Schuljahres von der zuständigen Fachkon-
ferenz festgelegt und den Schülerinnen und Schülern durch die 
jeweilige Lehrkraft mündlich bekannt gegeben. Die Schülerinnen 
und Schüler sind verpflichtet, die geforderten Leistungsnachweise 
zu erbringen.

(2) Im Unterricht und in der praktischen Ausbildung können 
schriftliche, mündliche und praktische Leistungsnachweise erho-
ben werden.

(3) Die Bewertung der Leistungen während der praktischen Aus-
bildung erfolgt durch die Lehrkraft, welche die Praktikumsbetreu-
ung durchführt und im Benehmen mit der Einrichtung der prakti-
schen Ausbildung. 

(4) Die Jahresnote eines Faches oder Moduls wird aus den einzel-
nen Noten der in einer Klassenstufe erhobenen Leistungsnachwei-
se gebildet. Im Modul 4 „Gestaltung von Bildungs- und Erzie-
hungsprozessen“ für den Bildungsgang gemäß § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 wird für jeden Teilbereich des Rahmenplans eine Note ge-
bildet. Diese Noten sind zu einer Gesamtnote für das Modul zu-
sammenzufassen. Im Modul 7 im Bildungsgang gemäß § 2 Ab-
satz 4 wird für jeden Teilbereich des Rahmenplans eine Note 
gebildet. Diese Noten sind zu einer Gesamtnote für das Modul 
zusammenzufassen. Die im Rahmen der praktischen Ausbildung 
erhobenen Leistungsnachweise werden zum Ende des Schuljahres 
zur Jahresnote, für die Zulassung zur Abschlussprüfung am Ende 
der Ausbildung zu einer Vornote zusammengefasst.

§ 10 
Versetzung

(1) Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Entscheidung 
der Klassenkonferenz zum Ende der ersten Jahrgangsstufe entwe-
der in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt oder mit dem Ver-
merk „nicht versetzt“ der nachfolgenden gleichen Jahrgangsstufe 
zugewiesen.

(2) Eine Versetzung erfolgt bei mindestens ausreichenden Leis-
tungen in allen Fächern und Modulen und in der praktischen Aus-
bildung. Die praktische Ausbildung muss im vorgeschriebenen 
Umfang gemäß § 11 Absatz 2 und § 12 Absatz 4 absolviert sein. 

(3) Wird eine Versetzungsgefährdung deutlich, sind die betreffen-
den Schülerinnen oder Schüler hierüber unverzüglich schriftlich 
zu unterrichten. Erfolgt im Ausnahmefall keine Unterrichtung, 
ergibt sich daraus kein Anspruch auf Versetzung.

(4) Lautet die Entscheidung „nicht versetzt“, wird dies den betref-
fenden Schülerinnen oder Schülern unverzüglich schriftlich mit-

geteilt. Die Versetzungsentscheidung ist in das Jahreszeugnis nach 
dem Muster der Anlage 2 aufzunehmen.

(5) Eine mangelhafte Leistung in einem Fach oder einem Modul 
kann durch eine gute Leistung in einem anderen Fach oder Modul 
oder durch befriedigende Leistungen in zwei anderen Fächern 
oder Modulen desselben Lernbereiches ausgeglichen werden. Ein 
Ausgleich kann je Bildungsgang nur einmal während der Ausbil-
dung erfolgen. Eine ungenügende Leistung kann nicht ausgegli-
chen werden. Mangelhafte Leistungen können im Bildungsgang 
gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 im Modul 4, im Bildungsgang 
gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 im Modul 5 und im Bildungsgang 
gemäß § 2 Absatz 4 im Modul 7 sowie in allen Bildungsgängen 
dieser Verordnung in der praktischen Ausbildung nicht ausgegli-
chen werden. 

(6) Die Schülerinnen oder Schüler können auf Antrag und unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsentwicklung das Schuljahr 
wiederholen, wenn es die organisatorischen Bedingungen an der 
Schule ermöglichen. Hat die Klassenkonferenz einer Wiederho-
lung des Schuljahres zugestimmt und kann die Schülerin oder der 
Schüler dennoch nicht einer nachfolgenden, gleichen Jahrgangs-
stufe zugewiesen werden, weil kein entsprechender Klassenver-
band gebildet wurde, lautet der Vermerk im Zeugnis „Das Ziel der 
Jahrgangsstufe wurde nicht erreicht.“

Die Schülerin oder der Schüler kann dann wählen, ob 

1.  der Besuch des Bildungsganges ausgesetzt werden soll, bis es 
eine nachfolgende entsprechende Jahrgangsstufe gibt, oder

2.  die Jahrgangsstufe an einer anderen Schule unter den Voraus-
setzungen des § 46 Absatz 3 des Schulgesetzes wiederholt 
werden soll. 

Eine freiwillige Wiederholung steht einer Nichtversetzung gleich. 
Schülerinnen oder Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlas-
sen, erhalten ein Abgangszeugnis nach dem Muster der Anlage 3. 
§ 64 Absatz 2 und 3 des Schulgesetzes bleiben unberührt.

(7) Die Ausbildung kann aus wichtigem Grund unterbrochen wer-
den, wenn eine Schülerin oder ein Schüler dies bei der Schullei-
tung beantragt. Wer die Ausbildung länger als zwei Jahre unter-
brochen hat, kann zur Fortsetzung der Ausbildung nur zugelassen 
werden, wenn in einer Überprüfung die erforderlichen Kenntnisse 
nachgewiesen werden. Form und Umfang der Überprüfung setzt 
die Schulleitung fest.

(8) Die Regelungen des § 56 Absatz 2 des Schulgesetzes zur 
Dauer des Schulbesuchs gelten entsprechend.

§ 11 
Praktische Ausbildung 

(1) In der praktischen Ausbildung wird den Schülerinnen und 
Schülern Gelegenheit gegeben, ihre im fachrichtungsübergreifen-
den und fachrichtungsbezogenen Lernbereich erworbenen Kennt-
nisse praktisch anzuwenden und Tätigkeitsabläufe in der Praxis 
kennen zu lernen. Sie sollen vertiefte Einsichten in Betriebsabläu-
fe gewinnen und Erfahrungen in den einschlägigen Arbeitsmetho-
den sammeln. Sie sollen ferner einen Überblick über Aufbau, Ab-
lauf und Organisation der Einrichtung sowie über betriebliche 
Personal- und Sozialfragen erhalten. Während der praktischen 
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Ausbildung erhalten sie vertiefte Einsichten in betriebswirtschaft-
liche Zusammenhänge und in Kooperationsstrukturen mit ande-
ren Einrichtungen im Gemeinwesen.

(2) Die mehrwöchigen Praktika (insgesamt 960 Stunden) erfolgen 
unter der Gesamtverantwortung der Schule in den im Rahmenplan 
festgelegten Arbeitsfeldern. Sie werden nach den Vorgaben der 
Rahmenstundentafel (Anlage 1 a bis e) durch die Schule begleitet.  
Während der praktischen Ausbildung gelten die Vorschriften des 
Arbeitsschutzgesetzes mit Ausnahme der Urlaubsvorschriften. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler unterliegen während der Dauer 
der praktischen Ausbildung denselben gesetzlichen Bestimmun-
gen über Unfall- und Haftpflichtversicherung, wie sie für die Teil-
nahme an schulischen Veranstaltungen gelten.

(4) Grundsätzlich werden die Praktika in geeigneten Einrichtun-
gen gemäß Absatz 6 durchgeführt, die von der Schule ausgewählt 
werden. Wählen Schülerinnen oder Schüler selbst eine Einrich-
tung der praktischen Ausbildung aus, berät sie die zuständige 
Lehrkraft. Die Einrichtungen der praktischen Ausbildung und die 
Fachschule sollen territorial so beieinanderliegen, dass die Be-
treuung durch Lehrkräfte mit einem angemessenen Aufwand 
möglich ist.  Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung. 

(5) Einrichtungen der praktischen Ausbildung sind grundsätzlich 
im Land Mecklenburg-Vorpommern auszuwählen.

(6) Die gemäß Absatz 4 und 5 von der Schule für geeignet befun-
dene Einrichtung, in der die praktische Ausbildung durchgeführt 
wird, muss ihre Bereitschaft durch den Abschluss einer Vereinba-
rung mit der Schule erklären, die praktische Ausbildung nach dem 
Ausbildungsplan der Schule durchzuführen. Voraussetzung für 
die Eignung ist, dass Aufgaben im Bereich des Berufsbildes des 
jeweiligen Bildungsganges wahrgenommen werden können und 
eine geeignete Fachkraft mit der Anleitung der Schülerinnen und 
Schüler beauftragt wird. Geeignet sind pädagogische Fachkräfte, 
wenn sie einen Abschluss der Fachschule Sozialwesen oder einen 
vergleichbaren Abschluss mit staatlicher Anerkennung besitzen 
und in der Regel über eine mindestens zweijährige einschlägige 
Berufserfahrung in dem Praxisfeld, in dem die Ausbildung jeweils 
erfolgt, verfügen.

§ 12 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 

praktischen Ausbildung

(1) Die zuständigen Fachkonferenzen organisieren die Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung der praktischen Ausbildung. 
Das betrifft auch die Herstellung eines engen Kontaktes zu den 
Einrichtungen der praktischen Ausbildung sowie den Austausch 
über Aufgaben aus der betrieblichen Praxis. Die zeitliche Aufein-
anderfolge der einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie die Lern-
ziele und die Lerninhalte von Unterricht und praktischer Ausbil-
dung sind aufeinander abzustimmen

(2) Die Schule bereitet die Schülerinnen und Schüler während des 
Unterrichtes auf die praktische Ausbildung vor und wertet diese 
im Anschluss aus. Den Schülerinnen und Schülern sind entspre-
chende Arbeits- und Lernaufträge für die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung der praktischen Ausbildung zu übergeben. 

(3) Die das jeweilige Praktikum betreuende Lehrkraft sucht die 
Schülerinnen und Schüler in jedem Tätigkeitsfeld auf. Die Lehr-
kraft nimmt in der Regel an der praktischen Tätigkeit beobachtend 
teil und führt anschließend ein Reflexionsgespräch mit der Schü-
lerin oder dem Schüler über Arbeitsweise, Zielsetzung und Pla-
nung der Arbeit.

(4) Die Schülerinnen und Schüler sind zur regelmäßigen Teilnah-
me an der praktischen Ausbildung verpflichtet. Fehlzeiten durch 
Krankheit und sonstige von ihnen nicht zu vertretende Verhinde-
rungszeiten können bis zu 15 Prozent der geplanten Stunden der 
praktischen Ausbildung pro Schuljahr auf die praktische Ausbil-
dung angerechnet werden.  

(5) Sind Schülerinnen oder Schüler verhindert, am Praktikum teil-
zunehmen, haben sie die Einrichtung und die berufliche Schule 
unverzüglich zu unterrichten. Dauert eine durch Erkrankung oder 
Unfall verursachte Abwesenheit länger als drei Tage, ist der Ein-
richtung der praktischen Ausbildung und der Schule jeweils spä-
testens am vierten Tag eine ärztliche Bescheinigung über die be-
stehende Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung der ärztlichen Beschei-
nigung sind von der Schülerin oder dem Schüler zu tragen.

(6) Die Schülerinnen und Schüler haben über die ihnen in der 
praktischen Ausbildung bekannt gewordenen Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder aus-
drücklich vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu bewahren.

(7) Die Einrichtung kann die Fortsetzung des Praktikums ohne 
Einhaltung einer Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern sowie der Schule verweigern, 
wenn verhaltensbedingte Gründe Sinn und Zweck des Prakti-
kums erheblich infrage stellen oder den Betriebsablauf ernsthaft 
gefährden. Die Schulleitung und die betreuende Lehrkraft sind 
vor einer solchen Entscheidung anzuhören und von der Aufhe-
bung des Praktikumsverhältnisses unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten.

Teil 4
Prüfung 

§ 13 
Abschluss der Ausbildung

(1) Die Ausbildung wird mit einer staatlichen Abschlussprüfung 
abgeschlossen, in der der Prüfling nachweisen soll, dass er die 
Ziele des jeweiligen Bildungsganges erreicht hat. 

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus schriftlicher, mündlicher 
und praktischer Prüfung. 

§ 14 
Prüfungsausschuss und Fachausschüsse

(1) Zur Durchführung der Abschlussprüfung wird an der Schule 
ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Ausschuss gehören an:

1.  die Schulleitung oder die für die schulfachliche Koordinie-
rung des Bildungsganges zuständige Abteilungsleitung als 
Vorsitz und
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2.  die Lehrkräfte, die zuletzt hauptsächlich in dem betreffenden 
Bildungsgang unterrichtet haben.

(2) Der Prüfungsausschuss hat insbesondere die Aufgaben:

1.  den Gesamtablauf der Prüfung festzulegen, deren ordnungs-
gemäße Durchführung zu gewährleisten und die Prüflinge mit 
Inhalt und Ablauf der Prüfungen vertraut zu machen,

2.  die Bewertung der Leistungen nach gleichen Maßstäben zu 
sichern,

3.  Maßnahmen festzulegen, die die Geheimhaltung der Prü-
fungsaufgaben sowie die Schweigepflicht über Inhalt und den 
Verlauf aller mit der Prüfung in Verbindung stehenden Bera-
tungen sichern,

4.  die mündlichen Prüfungsaufgaben zu genehmigen,
5.  die Entscheidung bei Verstößen gegen die Prüfungsbestim-

mungen und bei Beschwerden zu treffen,
6.  die Fachausschüsse für die mündliche sowie für die praktische 

Prüfung zu bilden und zu berufen,
7.  in allen Fällen, in denen nichts anderes bestimmt ist, die Ent-

scheidungen zu treffen sowie
8. alle Festlegungen zu protokollieren.

(3) Zur Durchführung der mündlichen Prüfung und der prakti-
schen Prüfung werden Fachausschüsse gebildet. Einem Fachaus-
schuss gehören mindestens an:

1.  die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
oder eine von dieser Person bestimmte Vertretung sowie

2.  eine Lehrkraft, die die Prüflinge zuletzt im Fach oder Modul, 
das Gegenstand der Prüfung ist, in dem betreffenden Bil-
dungsgang unterrichtet hat; bei praktischen Prüfungen eine 
Lehrkraft, welche die Prüflinge während der praktischen Aus-
bildung betreut hat.

Das nicht prüfende Mitglied des Fachausschusses führt die Nie-
derschrift. 
Die Mitglieder und gegebenenfalls deren Vertretung werden von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 
Abweichend davon kann die zuständige Schulbehörde auch ge-
eignete Mitglieder berufen, die nicht an der Schule tätig sind.

(4) Der Fachausschuss hat insbesondere die Aufgabe:

1.  die mündlichen Prüfungsaufgaben (inklusive der entspre-
chenden Erwartungshaltung) zu erstellen,  

2.  die mündliche Prüfung und die praktische Prüfung durchzu-
führen sowie

3.  eine Bewertung in Form einer Note gemäß § 62 Absatz 4 des 
Schulgesetzes auf Vorschlag der prüfenden Lehrkraft festzu-
legen.

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem 
Vorsitz mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder, 
im Fachausschuss alle Mitglieder, anwesend sind. Die Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses und der Fachausschüsse werden 
mit Stimmenmehrheit getroffen. Stimmenthaltung ist nicht zuläs-
sig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzen-
den oder des Vorsitzenden.

(6) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des jeweiligen Aus-
schusses kann gegen Beschlüsse Einspruch einlegen. Über Ein-

sprüche von Vorsitzenden der Fachausschüsse entscheidet der 
Prüfungsausschuss, über Einsprüche gegen Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses die zuständige Schulbehörde. Ein Einspruch hat 
aufschiebende Wirkung.

(7) Vertreterinnen oder Vertreter der zuständigen Schulbehörde 
haben das Recht, an allen Prüfungen mit Stimmrecht teilzuneh-
men und alle Prüfungsunterlagen einzusehen. Sie können an den 
Sitzungen des Prüfungsausschusses und der Fachausschüsse teil-
nehmen. In begründeten Fällen können diese Personen den Vorsitz 
mit Stimmrecht übernehmen. 

(8) Mitarbeitende der Schule, die zu einem Prüfling in nahen per-
sönlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen im Sinne des § 20 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes stehen, dürfen nicht Mit-
glied des Prüfungsausschusses oder des Fachausschusses sein. 
Über Ausnahmen entscheidet die zuständige Schulbehörde. Die 
Mitarbeitenden haben im Falle der Berufung eine solche Tatsache 
dem Vorsitz unaufgefordert mitzuteilen.

(9) Findet eine Teilwiederholungsprüfung nach § 31 Absatz 4 
statt, für die bei der vorangegangenen Abschlussprüfung des be-
treffenden Bildungsganges ein Fachausschuss gebildet worden 
war, wird auch diese Teilwiederholungsprüfung vor einem Fach-
ausschuss abgelegt. Dieser trifft dann insoweit die sonst dem Prü-
fungsausschuss zustehenden Entscheidungen.

§ 15 
Prüfungstermine, Belehrung

(1) Die zuständige Schulbehörde legt die Termine für die zentra-
len schriftlichen Abschlussprüfungen fest. 

(2) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses legt die Termine für die 
mündlichen Prüfungen sowie die praktischen Prüfungen fest und 
macht alle Prüfungstermine in geeigneter Form bekannt.

(3) Den Prüflingen ist vor Beginn des Prüfungsverfahrens der Text 
gemäß der §§ 15 bis 31 bekannt zu geben. Auf das Verfahren bei 
Rücktritt, Krankheit, Täuschung und Störungen ist besonders hin-
zuweisen. Dieses ist aktenkundig zu machen.

§ 16
Vorkonferenz

(1) Zu dem von der Schulleitung festgesetzten Termin beschließen 
die Klassenkonferenzen auf Vorschlag der jeweiligen Fachlehr-
kräfte – vor der ersten Prüfungskonferenz – die Vornoten der 
schriftlichen Prüfungsfächer und -module. Die Vornote wird ohne 
Dezimalstelle aus dem arithmetischen Mittel aller Noten zu den 
während der gesamten Ausbildung erbrachten Leistungen unter 
Berücksichtigung der Leistungsentwicklung gebildet. Die Vorno-
ten sind spätestens einen Unterrichtstag vor der ersten Prüfungs-
konferenz in eine von der Schulleitung herausgegebene Prüfungs-
liste einzutragen.

(2) Hinweise von Lehrkräften zu vorliegenden mangelhaften oder 
ungenügenden Leistungen in den anderen Fächern und Modulen 
sowie der praktischen Ausbildung, die die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung gefährden, sind zum Zeitpunkt der Vorkonferenz 
zu dokumentieren. 
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§ 17
Erste Prüfungskonferenz

(1) Die Schülerinnen und Schüler beantragen die Zulassung zur 
Abschlussprüfung schriftlich zu dem von der Schulleitung festge-
setzten Termin beim Vorsitz des Prüfungsausschusses. Die An-
tragsfrist für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist den Schüle-
rinnen und Schülern rechtzeitig, spätestens fünf Unterrichtstage 
vor der ersten Prüfungskonferenz, bekannt zu geben. 

(2) Beantragen Schülerin oder Schüler aus Gründen, die sie selbst 
zu vertreten haben, nicht fristgerecht die Zulassung zur Abschluss-
prüfung, gilt diese Schülerin oder dieser Schüler als nicht zugelas-
sen.
 
(3) Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer in allen bis dahin vorlie-
genden Vornoten mindestens ausreichende Leistungen nachweist.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist eine Zulassung zur Abschluss-
prüfung für den Berufsabschluss zu gewähren im Bildungsgang: 

1.  gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 auch bei einer mangelhaften 
Leistung im Fach Mathematik, sofern in den Teilbereichen 
Deutsch (Bereich Literacy) und Mathematik (Bereich mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Grundlagen) des Moduls 4 
„Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen“ des 
Rahmenplans mindestens ausreichende Leistungen nachge-
wiesen werden oder 

2.  gemäß § 2 Absatz 4 auch bei einer mangelhaften Leistung im 
Fach Mathematik, sofern in den Teilbereichen Deutsch (Be-
reich Literacy) und Mathematik (Bereich mathematisch-na-
turwissenschaftliche Grundlagen) des Moduls 7 „Gestaltung 
von Entwicklungs-, Erziehungs-, und Bildungsprozessen in 
den Bildungsbereichen“ des Rahmenplans mindestens ausrei-
chende Leistungen nachgewiesen werden. 

(5) Prüflinge, deren Zulassung zur Prüfung erstmals zu versagen 
ist, können wählen, ob sie das letzte Schuljahr wiederholen oder 
die Schule verlassen wollen. Sie können frühestens zur nächsten 
regulären Prüfung im betreffenden Bildungsgang die Zulassung 
zur Nichtschülerprüfung beantragen. Prüflinge, deren Zulassung 
ein zweites Mal zu versagen ist, müssen die Schule verlassen. Die 
zweimalige Nichtzulassung zur Prüfung entspricht dem endgülti-
gen Nichtbestehen der Abschlussprüfung. Die Regelungen des  
§ 56 des Schulgesetzes zur Dauer des Schulbesuches gelten ent-
sprechend. 

(6) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der fest-
gelegten Vornoten, der dokumentierten Hinweise gemäß § 16 Ab-
satz 2 und der Anträge auf Zulassung zur Abschlussprüfung der 
Prüflinge gemäß Absatz 1 über deren Zulassung zur Prüfung. Wer 
zugelassen wurde, ist zur Teilnahme an der Abschlussprüfung ver-
pflichtet. 

(7) Den Prüflingen ist unverzüglich nach den Beratungen die 
Möglichkeit zu eröffnen, die eigenen Vornoten einzusehen.
 

§ 18 
Rücktritt, Krankheit, Täuschung und Störung

(1) Erklären Prüflinge nach der Zulassung zur Prüfung ihren 
Rücktritt, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Erkranken Prüflinge vor oder während der schriftlichen, 
mündlichen oder praktischen Prüfung, können sie die gesamte 
Prüfung oder den noch fehlenden Teil nachholen. Falls sich Prüf-
linge wegen Krankheit nicht in der Lage fühlen, an der Prüfung 
teilzunehmen, haben sie dies unverzüglich, noch vor Bekanntgabe 
der schriftlichen oder mündlichen Prüfungsaufgaben geltend zu 
machen. Zum Nachweis der Erkrankung ist jeweils unverzüglich 
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Bei außergewöhnlichen 
Vorkommnissen kann davon abgesehen werden. Der Vorsitz des 
Prüfungsausschusses kann in Zweifelsfällen von Prüflingen die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen.

(3) Schriftliche, mündliche oder praktische Prüfungen, die wegen 
Krankheit versäumt wurden, werden zu einem Termin nachgeholt, 
den der Vorsitz des Prüfungsausschusses oder gegebenenfalls die 
zuständige Schulbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle be-
stimmt. Bereits vollständig abgelegte schriftliche, mündliche oder 
praktische Prüfungen werden bewertet.

(4) Versäumen Prüflinge aus von ihnen zu vertretenden Gründen 
einen Prüfungstermin, erhalten sie für die deshalb nicht erbrachte 
Prüfungsleistung die Note „ungenügend“. Versäumen Prüflinge 
aus von ihnen zu vertretenden Gründen mehr als einen Prüfungs-
termin, ist die gesamte Abschlussprüfung nicht bestanden. 

(5) Setzt der Prüfling bei der Bearbeitung der Aufgabenstellungen 
unerlaubte Hilfen ein, wird dies als Täuschung gewertet. Art und 
Umfang sind von der aufsichtführenden Lehrkraft vor Ort festzu-
stellen, im Prüfungsprotokoll festzuhalten und dem Prüfungsaus-
schuss zu melden. Gleiches gilt für Täuschungsversuche sowie 
bei Beihilfe zur Täuschung. 

(6) Der Prüfungssauschuss entscheidet spätestens innerhalb einer 
Woche nach der Feststellung, ob bei geringerem Umfang der Täu-
schung der ohne Täuschung geleistete Prüfungsteil bewertet und 
der übrige Teil als nicht geleistet bewertet wird. Bei erheblicher 
Täuschung wird die gesamte Prüfungsleistung als ungenügende 
Leistung bewertet. Lässt sich der Umfang der Täuschung nicht 
feststellen, wird die schriftliche oder mündliche Prüfung wieder-
holt. In besonders schweren Fällen kann der Prüfling von der Ab-
schlussprüfung ausgeschlossen werden. Sie gilt dann als „nicht 
bestanden“.   

(7) Behindert ein Prüfling durch ihr oder sein Verhalten die Prü-
fung in einer Weise, dass es nicht möglich ist, ihre oder seine Prü-
fung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen 
oder fortzusetzen, kann sie oder er sofort von der Teilnahme an der 
weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die schriftliche, 
mündliche oder praktische Prüfung wiederholt werden darf, eine 
Bewertung der Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ er-
folgt oder dieser Prüfling von der Teilnahme an der weiteren Prü-
fung ausgeschlossen wird. Bei einem Ausschluss von der Teilnah-
me an der weiteren Prüfung gilt die Prüfung als „nicht bestanden“.

(8) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses heraus, kann die zuständige Schulbehörde die er-
gangene Prüfungsentscheidung zurücknehmen, das Zeugnis ein-
ziehen und entweder ein anderes Abschlusszeugnis erteilen oder 
die schulische Abschlussprüfung für nicht bestanden erklären, 
wenn seit der Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei 
Jahre vergangen sind.
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§ 19
Nachteilsausgleich

(1) Prüflinge mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder aner-
kannten Teilleistungsstörungen im Lesen oder Rechtschreiben 
oder auch in beiden Bereichen (LRS) und Lernstörung im mathe-
matischen Bereich (LimB) haben auf Antrag einen Anspruch auf 
Nachteilsausgleich für die schriftliche, mündliche und praktische 
Prüfung. 

(2) Wenn zur Absicherung einer angemessenen Vorbereitung auf 
die Anforderungen der Prüfungen im Unterricht ein Nachteilsaus-
gleich gewährt wurde, ist dieser auf Antrag auch für Prüfungen zu 
gewähren.

(3) Der Antrag ist schriftlich bis spätestens sechs Wochen vor der 
Prüfung beim Vorsitz des zuständigen Prüfungsausschusses zu 
stellen. Der Vorsitz entscheidet auch über eine angemessene Form 
des Nachteilsausgleiches. Die Entscheidung ist aktenkundig zu 
machen.

(4) Ein Nachteilsausgleich kann auf Antrag auch aufgrund einer 
vorübergehenden Erkrankung gewährt werden. Ein Nachweis 
über die vorübergehende Erkrankung ist dem Antrag beizufügen. 
Die Entscheidung trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses.

(5) Das Nähere zum Nachteilsausgleich wird durch die Förderver-
ordnung Sonderpädagogik geregelt.

§ 20 
Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die folgenden Lernbe-
reiche mit folgenden Bearbeitungszeiten im Bildungsgang: 

1.  Staatlich anerkannte Erzieherin und Staatlich anerkann-
ter Erzieher

 a) Deutsch drei Zeitstunden
 b) fachrichtungsbezogene Modulprüfung vier Zeitstunden

und

2.  Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin und Staat-
lich anerkannter Heilerziehungspfleger

 a) Deutsch drei Zeitstunden
 b) fachrichtungsbezogene Modulprüfung vier Zeitstunden

§ 21 
Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung erfolgt zentral. Die Prüfungsaufgaben 
werden im Rahmen der Bildungs- und Rahmenpläne vom Minis-
terium für Bildung und Kindertagesförderung oder von der von 
ihm beauftragten oberen Schulaufsichtsbehörde erstellt. Die Mo-
dule 1 bis 6 können prüfungsrelevant sein. Die Fachschulen erhal-
ten für die schriftlichen Prüfungen Schwerpunkte, die ihnen bis 
zum Mai des ersten Schuljahres zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Schwerpunkte werden den Schülerinnen und Schülern in 
der ersten Schulwoche des zweiten Schuljahres bekannt gegeben. 

(2) Die Aufgaben werden über die zuständige Schulbehörde den 
prüfenden Schulen zugeleitet. Die Schulleitung oder deren Vertre-
tung trifft die notwendigen Vorkehrungen für die Durchführung der 
Prüfung. Jeder vorzeitige Hinweis auf die konkreten Prüfungsauf-
gaben ist untersagt. Die Umschläge dürfen erst unmittelbar vor Be-
ginn der Prüfung in Anwesenheit der Prüflinge geöffnet werden. 

(3) Bevor die Prüfungsaufgaben ausgehändigt werden, werden die 
Prüflinge befragt, ob ihrer Teilnahme an der schriftlichen Prüfung 
eine Erkrankung entgegensteht. Dies ist zu dokumentieren. Er-
krankte Prüflinge sind von der Prüfungsteilnahme bis zur Wieder-
herstellung ihrer Gesundheit zurückzustellen. Das weitere Verfah-
ren, insbesondere die Regelungen zur Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung, richtet sich nach § 18 Absatz 2.

(4) Die Zeit für die Bearbeitung der schriftlichen Prüfungsaufga-
ben beginnt unmittelbar, nachdem die Aufgaben bekanntgegeben 
sind und die festgelegte Einlesezeit beendet ist.

(5) Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht einer Lehrkraft, 
welche nicht die Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
vornimmt, statt.

(6) Die Prüflinge dürfen während der Prüfung nur genehmigte 
Hilfsmittel benutzen. Die Arbeiten werden auf Papier gefertigt, 
das von der Schule gestellt wird. Die Prüflinge haben alle Auf-
zeichnungen mit ihrem Namen, dem Datum der Prüfung, der 
Klasse, der Bezeichnung des Prüfungsbereiches sowie mit Seiten-
zahlen zu versehen und abzugeben. 

(7) Während der Anfertigung der Arbeit darf jeweils nur ein Prüf-
ling den Prüfungsraum verlassen. Dieses ist gemäß § 37 zu doku-
mentieren. 

§ 22
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Jede schriftliche Prüfungsarbeit wird durch eine Note von 
einer Lehrkraft bewertet, die den Prüfling im Fach oder im Prü-
fungsmodul des fachrichtungsbezogenen Lernbereiches zuletzt 
unterrichtet hat oder die vom Vorsitz des Prüfungsausschusses mit 
der Korrektur beauftragt wurde.

(2) Geben Prüflinge eine schriftliche Prüfung unbearbeitet zu-
rück, wird diese mit „ungenügend“ bewertet.

(3) Für die Prüfungsarbeiten, die insgesamt mit „mangelhaft“ oder 
„ungenügend“ benotet werden, ist eine Zweitkorrektur vorzuneh-
men. Auf Vorschlag der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses wird für jeden schriftlichen Prüfungsbereich 
vom Prüfungsausschuss eine fach- oder modulkundige Lehrkraft 
für die Zweitkorrektur festgelegt. Diese Person bewertet durch 
eine Note diese Prüfungsarbeiten ebenfalls. Stimmen die Beno-
tungen nicht überein, entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 23
Zweite Prüfungskonferenz

(1) Die Klassenkonferenz legt auf Vorschlag der jeweiligen Fach-
lehrkräfte die noch ausstehenden Vornoten zu dem von der Schul-
leitung festgelegten Termin vor der zweiten Prüfungskonferenz 
fest und trägt sie in die Prüfungslisten ein.
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(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über offene Verfahrensfra-
gen. Er beschließt aufgrund aller Vornoten und der Noten für die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, ob und in welchen Fächern oder 
Modulen Prüflinge eine mündliche Prüfung abzulegen haben und 
welche Prüflinge von der mündlichen Prüfung auszuschließen 
sind, weil sie die Prüfung insgesamt nicht mehr bestehen können. 

(3) Wird die Vornote durch die Note der schriftlichen Arbeit bestä-
tigt oder weicht um eine Notenstufe ab, erfolgt keine mündliche 
Prüfung. Weiteres regelt § 28 Absatz 1 Nummer 3. 

(4) Weichen Vornote und Note der schriftlichen Arbeit um mehr 
als zwei Noten voneinander ab, ist eine mündliche Prüfung durch-
zuführen. Eine mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls, wenn die 
Note der schriftlichen Prüfung „mangelhaft“ oder „ungenügend“, 
lautet. Die Regelungen des § 31 Absatz 4 bleiben unberührt.

(5) Zur Klärung einer eindeutigen Leistungsfeststellung oder auf 
Antrag des Prüflings kann eine mündliche Prüfung in den nicht 
bereits schriftlich geprüften Fächern und Modulen durchgeführt 
werden. Den gewählten Prüfungsbereich hat der Prüfling spätes-
tens am fünften Unterrichtstag vor Beginn der mündlichen Prü-
fung schriftlich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Die einmal 
getroffene Wahl kann nicht geändert werden. Es sollen nicht mehr 
als drei mündliche Prüfungen pro Prüfling angesetzt werden. 

§ 24
Bekanntgabe der Ergebnisse und Zuwahl von Fächern oder 

Modulen für die mündliche Prüfung

(1) Rechtzeitig vor Beginn der mündlichen Prüfung wird dem 
Prüfling

1.  die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse seiner schriftlichen 
Prüfungen und alle Vornoten einzusehen,

2.  mitgeteilt, ob und gegebenenfalls in welchen Fächern oder 
Modulen er mündlich geprüft werden soll und

3.  gegebenenfalls mitgeteilt, dass er an der mündlichen Prüfung 
nicht mehr teilnimmt, weil er gemäß § 18 Absatz 4 und 6 die 
Prüfung insgesamt nicht mehr bestehen kann.

(2) Wählen Prüflinge ein Fach oder ein Modul für die mündliche 
Prüfung, für die noch nicht über die Einsetzung eines Fachaus-
schusses entschieden worden ist, bestimmt der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses die Mitglieder des Fachausschusses.

(3) Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der mündlichen Prüfungsbe-
reiche bis zum Zeitpunkt der mündlichen Prüfung findet für die 
Prüflinge grundsätzlich kein Unterricht statt. In dieser Zeit berei-
ten sie sich auf die mündliche Prüfung oder die mündlichen Prü-
fungen vor.

§ 25
Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Regel als Einzelprüfung 
vor einem Fachausschuss durchgeführt. Bei einer Gruppenprü-
fung sind die Prüflinge einzeln zu prüfen und zu bewerten.

(2) Bevor die Prüfungsaufgaben ausgehändigt werden, werden die 
Prüflinge befragt, ob ihrer Teilnahme an der mündlichen Prüfung 
eine Erkrankung entgegensteht. Dies ist zu dokumentieren. Er-

krankte Prüflinge sind von der Prüfungsteilnahme bis zur Wieder-
herstellung ihrer Gesundheit zurückzustellen. Das weitere Verfah-
ren, insbesondere die Regelungen zur Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung, richtet sich nach § 18 Absatz 2.

(3) Die vom Prüfungsausschuss genehmigten Aufgaben für die 
mündliche Prüfung erhält der Prüfling in der Regel durch Auslo-
sung in einem verschlossenen Umschlag. Die Vorbereitung findet 
unter Aufsicht einer Lehrkraft in einem gesonderten Raum statt. 
Die Vorbereitungszeit beträgt 20 Minuten. Während der Vorberei-
tungszeit kann sich der Prüfling Aufzeichnungen anfertigen. 
Diese sind zu den Niederschriften zu nehmen. Bei experimentel-
len oder fachpraktischen Aufgaben achtet eine Lehrkraft darauf, 
dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

(4) Die mündliche Prüfung nimmt als Prüferin oder Prüfer in der 
Regel die Lehrkraft ab, die auch die Aufgabenstellung erarbeitet hat.

(5) Die Prüflinge sollen das Thema zunächst im freien Vortrag 
behandeln. Im anschließenden Gespräch mit den Prüfenden kön-
nen fachliche Zusammenhänge zu anderen Schwerpunkten des 
Faches oder Moduls hergestellt werden. Die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Fachausschusses kann ergänzende oder zusätzli-
che Fragen stellen. Die Prüfung ist zu beenden, sobald eine klare 
Benotung möglich ist, jedoch nicht vor Ablauf von 15 Minuten 
und in der Regel nicht später als nach 30 Minuten. Gruppenprü-
fungen dauern entsprechend länger.

(6) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung setzt der Fachaus-
schuss auf Vorschlag der Prüferin oder des Prüfers die Note der 
mündlichen Prüfung fest. Diese ist den Prüflingen durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bekannt 
zu geben und zu erläutern.

§ 26
Zuhörerinnen und Zuhörer

(1) Zuhörerinnen und Zuhörer können mit Einverständnis des 
Prüflings zu den mündlichen Prüfungen zugelassen werden. Dies 
können Lehrkräfte der Schule, Vertreterinnen oder Vertreter der 
zuständigen Schulbehörde und des Schulträgers sowie Vertrete-
rinnen oder Vertreter von Schulgremien sein. Die Zulassung von 
Zuhörenden gilt nicht für die Beratung zur Leistungsbewertung.

(2) Als Zuhörerinnen oder Zuhörer einer mündlichen Prüfung 
können mit Einverständnis der Prüflinge darüber hinaus vom Prü-
fungsausschuss zugelassen werden:

1.  bis zu zwei Schülerinnen oder Schüler der nachfolgenden 
Jahrgangsstufe des gleichen Ausbildungsganges und

2.  die Schülersprecherin oder der Schülersprecher der Klasse 
oder deren Vertretung, sofern diese Person nicht selbst Prüf-
ling vor diesem Ausschuss ist. Diese Zulassungen gelten nicht 
für die Beratung des Ausschusses zur Leistungsbewertung.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des jeweiligen Aus-
schusses kann Zuhörende von der Teilnahme an der Prüfung aus-
schließen, wenn dies zur Sicherung des allgemeinen Ablaufs der 
Prüfung erforderlich ist.

(4) Die Zuhörenden sind zur Verschwiegenheit über alle Prü-
fungsvorgänge verpflichtet. Der Vorsitz des jeweiligen Ausschus-
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ses hat sie auf ihre Schweigepflicht hinzuweisen. Es ist den Zuhö-
rerinnen und Zuhörern nicht gestattet, während der Prüfungen 
Aufzeichnungen zu machen.

§ 27
Praktische Prüfung

(1) Die praktische Prüfung findet vor einem Fachausschuss statt.

(2) Die praktische Prüfung besteht im Bildungsgang gemäß 

–  § 2 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 4 aus der Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung erzieherischer Tätigkeiten 
mit Kindern oder Jugendlichen in einem sozialpädagogischen 
Arbeitsfeld und

–  § 2 Absatz 2 Nummer 2 aus der Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung heilerziehungspflegerischer Tätigkeiten 
mit Menschen mit Beeinträchtigungen aller Altersstufen.

(3) Vorbereitung, Durchführung und Auswertung gemäß § 2 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 werden gesondert benotet, wobei der 
Durchführungsteil, der zwei Zeitstunden umfassen soll, doppelt 
zu gewichten ist. Die zuständige Schulbehörde legt für die Vorbe-
reitung, Durchführung und Reflexion der praktischen Prüfung 
Erwartungshorizonte und Bewertungskriterien fest. Um die ge-
samte praktische Prüfung zu bestehen, muss der Durchführungs-
teil mindestens mit „ausreichend“ bestanden sein.

(4) Die Endnote der praktischen Prüfung wird durch den Fach-
ausschuss ermittelt und im Anschluss an diese Prüfung dem 
Prüfling durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Fach-
ausschusses mitgeteilt und kurz begründet. Kommt der Fachaus-
schuss zu keinem Ergebnis, trifft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung. 

(5) Wird die Praktische Prüfung unbeschadet der Vornote der 
praktischen Ausbildung nicht mit mindestens „ausreichend“ be-
wertet, kann sie einmal innerhalb einer vom Prüfungsausschuss 
festgesetzten Frist auf schriftlichen Antrag des Prüflings an den 
Vorsitz des Prüfungsausschusses wiederholt werden. Besteht der 
Prüfling auch diese Wiederholungsprüfung nicht, gilt die gesamte 
Prüfung als „nicht bestanden“ und der Prüfling nimmt am weite-
ren Prüfungsverfahren nicht mehr teil.

§ 28
Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis der Prüfung

(1) Nach Abschluss der mündlichen und praktischen Prüfung trifft 
der Prüfungsausschuss in der dritten Prüfungskonferenz folgende 
Entscheidungen über das Ergebnis der gesamten Abschlussprü-
fung:

1.  Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Endnoten in allen 
Fächern und Modulen.

2.  In Fächern oder Modulen, in denen weder schriftlich noch 
mündlich geprüft wurde, ist die Vornote die Endnote.

3.  In Fächern oder Modulen, in denen nur schriftlich oder nur 
mündlich geprüft wurde, ist das zur ganzen Zahl gerundete 
arithmetische Mittel aus der Vornote und der schriftlichen 
oder mündlichen Prüfungsnote zu ermitteln. Lautet die erste 
Nachkommastelle eines Mittelwertes „5“, ist für die Rundung 
die Vornote ausschlaggebend. 

4.  In Fächern oder Modulen, in denen schriftlich und mündlich 
geprüft wurde, ist das zur ganzen Zahl gerundete arithmeti-
sche Mittel aus der Vornote, der schriftlichen Prüfungsnote 
und der mündlichen Prüfungsnote zu ermitteln. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern 
und Modulen eine mindestens „ausreichende“ Gesamtleistung 
nachgewiesen werden kann. Die abweichenden Regelungen des  
§ 17 Absatz 4 gelten entsprechend. In allen anderen Fällen lautet 
das Ergebnis „nicht bestanden“.

(3) Nach Abschluss der Beratung des Prüfungsausschusses teilt 
die Vorsitzende oder der Vorsitzende den Prüflingen die Noten der 
Abschlussprüfung mit. Den Prüflingen ist die Möglichkeit zu 
geben, die Endnoten der schriftlichen, mündlichen und prakti-
schen Prüfungen einzusehen. 

§ 29  
Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen

(1) Die Prüflinge können auf schriftlichen Antrag innerhalb eines 
Jahres nach Abschluss ihrer Prüfung, frühestens nach der dritten 
Prüfungskonferenz, Einsicht in die von ihnen angefertigten Prü-
fungsarbeiten und in die Protokolle über ihre mündlichen und prak-
tischen Prüfungen nehmen. Die Einsicht darf nur den Betroffenen 
selbst oder einer mit schriftlicher oder in anderer Weise nachgewie-
sener Vollmacht versehenen Vertretung gewährt werden. Nehmen 
die Betroffenen selbst Einsicht, können sie sich von einer Person 
ihres Vertrauens begleiten lassen; dieser ist dann ebenfalls Einsicht 
zu gewähren. Den Prüflingen wird an einem zu vereinbarenden Ter-
min Gelegenheit gegeben, mit der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter oder einem anderen Mitglied des Prüfungsausschusses ihre Prü-
fungsleistungen und die Bewertung zu besprechen.

(2) Bei der Einsichtnahme sind die Prüfungsarbeiten vollständig 
vorzulegen, einschließlich aller Gutachten und Beurteilungen. Es 
besteht die Möglichkeit, Kopien anzufertigen.

(3) Die Einsichtnahme erfolgt unter Aufsicht. Die Einsichtneh-
menden haben sich vorher auszuweisen. Die Einsichtnahme ist in 
den Prüfungsakten zu vermerken. 

§ 30
Widerspruch des Prüflings

Entscheidungen des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der 
Prüfung können durch Widerspruch angefochten werden. Der Wi-
derspruch ist bei der Schule einzulegen. Für die Durchführung des 
Widerspruchsverfahrens gelten die entsprechenden Vorschriften 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 31
Wiederholung der Abschlussprüfung

(1) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann diese auf 
Antrag an den Prüfungsausschuss einmal wiederholen. Die Wie-
derholung findet grundsätzlich im Rahmen der nächsten regulären 
Prüfung statt.

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die zuständige Schulbe-
hörde eine zweite Wiederholung gestatten. Hierfür gibt der Prü-
fungsausschuss unter Berücksichtigung der Lernentwicklung der 
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Schülerin oder des Schülers und der Leistungsnachweise sowie 
der Prüfungsergebnisse ein qualifiziertes Votum ab. Diese zweite 
Wiederholung ist nicht als Nichtschülerprüfung gemäß § 32 zuläs-
sig. Wird eine zweite Wiederholung nicht gestattet, muss die 
Schülerin oder der Schüler die Schule mit einem Abgangszeugnis 
nach dem Muster der Anlage 4 verlassen.

(3) Die Abschlussprüfung kann vorbehaltlich des Absatzes 4 nur 
im Ganzen wiederholt werden. In der Regel ist hierfür die Wieder-
holung des letzten Schuljahres des Bildungsgangs erforderlich. Ist 
eine Wiederholung unter den Voraussetzungen der Regelungen 
zur Dauer des Schulbesuches gemäß § 56 des Schulgesetzes nicht 
möglich, muss der Prüfling die Schule ohne Abschluss verlassen 
und erhält ein Abgangszeugnis nach dem Muster der Anlage 3 
oder 4. Hat der Prüfling das letzte Schuljahr bereits einmal wie-
derholt und besteht die Abschlussprüfung nicht, muss er die Schu-
le ohne Abschluss verlassen und erhält ein Abgangszeugnis nach 
dem Muster der Anlage 4. 

(4) Ein Prüfling, der in höchstens einem Fach oder Modul, das 
schriftlich oder mündlich geprüft worden ist, die Endnote „man-
gelhaft“ oder „ungenügend“ erreicht hat, wird in einer mündli-
chen Teilwiederholungsprüfung in diesem Fach oder Modul ge-
prüft. Teilwiederholungsprüfungen sind Wiederholungsprüfun-
gen im Sinne des Absatzes 1, können jedoch nach einer angemes-
senen Frist durchgeführt werden, ohne dass das letzte Schuljahr 
wiederholt werden muss.

(5) Eine bestandene Abschlussprüfung kann nicht wiederholt wer-
den.

§ 32
Nichtschülerprüfung

(1) Nichtschülerprüfungen können nur an einer Fachschule für 
Sozialwesen in öffentlicher Trägerschaft zu den Terminen der re-
gulären Prüfungen abgelegt werden mit dem Ziel, die Berechti-
gung zur Führung der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte 
Erzieherin“ oder „Staatlich anerkannter Erzieher“ oder „Staatlich 
anerkannte Heilerziehungspflegerin“ oder „Staatlich anerkannter 
Heilerziehungspfleger“ zu erwerben. Die Prüfung kann nicht eher 
abgelegt werden, als dies bei regulärem Durchlaufen des Bil-
dungsganges möglich gewesen wäre.

(2) Zusatzprüfungen im Rahmen der Abschlussprüfungen zur Er-
langung der Fachhochschulreife sind als Nichtschülerprüfung 
nicht möglich.

§ 33 
Antragstellung und Zulassung zur Nichtschülerprüfung

(1) Bewerberinnen und Bewerber können zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn sie ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern 
haben und den Bildungsgang nicht oder nur teilweise an einer öf-
fentlichen beruflichen Schule oder einer beruflichen Schule in 
freier Trägerschaft besucht haben. Zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung dürfen die Bewerber nicht Schülerin oder Schüler einer öf-
fentlichen beruflichen Schule oder einer beruflichen Schule in 
freier Trägerschaft dieses Bildungsgangs sein. 

(2) Die Zulassung zur Nichtschülerprüfung kann erfolgen, wenn 
die Zugangsvoraussetzungen zum jeweiligen Bildungsgang er-

füllt sind und zusätzlich eine mindestens zweijährige, einschlägi-
ge Berufstätigkeit in mindestens zwei Arbeitsfeldern einer Staat-
lich anerkannten Erzieherin oder eines Staatlich anerkannten Er-
ziehers nachgewiesen wird, welche verschiedene Altersstufen 
abdeckt, wie beispielsweise Krippe (0-3), Kindergarten (3-6), 
Hort (6-10), Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung 
sowie sozialpädagogische Arbeit in der Schule oder mit Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. Praxiszeiten aus sozialpädagogi-
schen und sozialpflegerischen Bildungsgängen können hierauf 
ebenso angerechnet werden wie Freiwilligendienste in einschlägi-
gen Berufsfeldern. Der Nachweis einer ausreichenden Vorberei-
tung auf die Prüfung ist formlos gemäß Absatz 4, Punkt 5 zu er-
bringen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist jeweils schriftlich bis zum 31. 
August eines Jahres an die zuständige Schulbehörde zu richten, 
sofern keine anderen Regelungen hinsichtlich der Zuständigkeit 
und der Antragsfristen durch besondere Bekanntmachung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförde-
rung erfolgen.

(4) Dem Zulassungsantrag sind beizufügen:

1.  ein tabellarischer Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs 
und gegebenenfalls der Berufsausbildung lückenlos enthalten 
muss,

2.  eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepas-
ses,

3.  beglaubigte Abschriften oder beglaubigte Fotokopien der 
Nachweise, aus denen sich die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß Absatz 2 ergeben,

4.  ein Nachweis, dass die Bewerberinnen und Bewerber zum 
Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens sechs Monaten 
ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben,

5.  eine tabellarisch geordnete Darstellung der Vorbereitung auf 
die einzelnen Lernbereiche,

6.  eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und wo die Be-
werberinnen oder Bewerber schon einmal eine entsprechende 
Prüfung oder Teile davon abgelegt haben und ob sie sich zu 
der gleichen Prüfung bereits an anderer Stelle angemeldet 
haben,

7.  gegebenenfalls ein Nachweis über einen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf oder anerkannte Teilleistungsstörungen 
einschließlich eines Antrags auf Gewährung von Nachteils-
ausgleich im Rahmen der Nichtschülerprüfung und

8.  die Angabe über den angestrebten Bildungsabschluss.

(5) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber

1.  zum Zeitpunkt der Prüfung in einem Alter ist, in dem bei Be-
such einer zu dem angestrebten Abschluss führenden öffentli-
chen Schule die Ablegung der Abschlussprüfung in der Regel 
noch nicht möglich wäre,

2.  die Prüfung zur Erlangung des entsprechenden Abschlusses 
bereits endgültig nicht bestanden hat, 

3.  zur gleichen Prüfung an einer anderen Stelle zugelassen 
wurde, diese Prüfung aber noch nicht abgeschlossen hat oder

4.  die einzureichenden Nachweise gemäß Absatz 4 zum 31. Au-
gust des Jahres der Antragstellung erkennbar nicht vollständig 
vorliegen.
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(6) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die zuständige 
Schulbehörde und benennt bei Zulassung den Antragstellenden 
die mit der Prüfung beauftragte Schule. Mit Bekanntgabe sind die 
Nichtschüler in das Prüfungsverfahren eingetreten. Die Entschei-
dung ist den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich bekannt zu 
geben. Dem Zulassungsbescheid wird die Zahlungsaufforderung 
für die Prüfungsgebühren beigefügt. 

(7) Tritt eine Nichtschülerin oder ein Nichtschüler innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Erteilung des Zulassungsbescheides 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der bescheidenden Stelle 
von der Nichtschülerprüfung zurück, werden 50 Prozent der Prü-
fungsgebühr fällig. Die zuständige Schulbehörde kann die Prü-
fungsgebühr aus Gründen der Billigkeit erstatten, wenn die Nicht-
schülerin oder der Nichtschüler die Gründe für den Rücktritt von 
der Prüfung nicht zu vertreten hat. 

(8) Nichtschülerprüfungen werden im Bildungsgang nach § 2 Ab-
satz 4 nicht durchgeführt.

§ 34 
Besondere Verfahrensvorschriften für Nichtschüler-

prüfungen

(1) Vor dem ersten Prüfungstermin sind in der prüfenden Schule 
folgende Unterlagen vorzulegen:

1.  der Zulassungsbescheid,
2. der Personalausweis oder Reisepass und
3. ein Nachweis über die bezahlten Prüfungsgebühren.

Nur bei vollständiger Vorlage der vorbezeichneten Nachweise be-
steht das Recht auf Teilnahme an der Prüfung. Der Personalaus-
weis oder Reisepass ist nach Aufforderung vor jedem Prüfungsteil 
vorzuzeigen.

(2) Die Nichtschülerprüfung besteht aus einer schriftlichen, einer 
mündlichen und einer praktischen Prüfung. 

(3) Die schriftliche Prüfung erfolgt zentral. Die §§ 20 und 22 gel-
ten entsprechend.

(4) Die mündliche Prüfung wird als Komplexprüfung durchge-
führt. Alle Fächer und die Module 1-6 können hierbei Prüfungs-
bereiche sein. Die Aufgaben der mündlichen Prüfung sind von der 
jeweils prüfenden Lehrkraft zu erarbeiten. Es sind mindestens 
zwei Aufgaben aus verschiedenen Themenbereichen zu stellen, 
wobei ein vom Prüfling bis spätestens fünf Unterrichtstage vor 
Beginn der mündlichen Prüfung schriftlich zu benennender The-
menbereich einzubeziehen ist. Darüber hinaus gelten die Rege-
lungen gemäß § 25.  

(5) Den Prüflingen sind die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung 
und die für die mündliche Prüfung festgelegten Themenbereiche 
fünf Unterrichtstage vor der mündlichen Prüfung bekannt zu 
geben. Ort und Zeit der mündlichen oder praktischen Prüfung 
werden den Prüflingen ebenfalls mindestens fünf Unterrichtstage 
vor dieser Prüfung durch die Schule mitgeteilt.

(6) Die praktische Prüfung erfolgt sinngemäß nach den Bestim-
mungen des § 27.

(7) Prüflinge, die berechtigt sind, eine der Berufsbezeichnungen 
der Fachschule des Sozialwesens zu führen und eine mindestens 
dreijährige, für die jeweils andere Fachrichtung einschlägige Tä-
tigkeit nachweisen, wobei einzelne Abschnitte nicht kürzer als ein 
Jahr sein sollen, werden praktisch gemäß den Bestimmungen des 
§ 27 geprüft. Darüber hinaus sind diese Prüflinge im festgelegten 
Prüfungsmodul schriftlich zu prüfen. In das Abschlusszeugnis 
dieser Prüflinge wird folgender Feststellungsvermerk aufgenom-
men: „Dieses Zeugnis gilt nur in Verbindung mit [hier sind das 
bereits vorhandene Fachschulzeugnis der anderen Fachrichtung 
näher zu benennen und das Ausstellungsdatum sowie die ausstel-
lende Schule auszuweisen].“

§ 35 
Ergebnis der Nichtschülerprüfung

(1) Das Ergebnis der Nichtschülerprüfung wird aufgrund der 
Noten in der schriftlichen, der mündlichen und der praktischen 
Prüfung durch das zur ganzen Zahl gerundete arithmetische Mittel 
festgelegt. In Fächern und Modulen, in denen schriftlich und 
mündlich geprüft wurde, sind die Noten der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung zu Grunde zu legen. Lautet die erste Nach-
kommastelle eines Mittelwertes „5“, ist die Note der schriftlichen 
Prüfung für die Rundung ausschlaggebend. Weichen die Noten 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung um bis zu zwei No-
tenstufen voneinander ab, ist der Mittelwert die Endnote. Weichen 
die Noten der schriftlichen und der mündlichen Prüfung um mehr 
als zwei Notenstufen voneinander ab, ist die Endnote unter Be-
rücksichtigung des in der Nichtschülerprüfung gezeigten gesam-
ten Leistungsbildes durch den Prüfungsausschuss festzusetzen. 
Bei der mündlichen und praktischen Prüfung ist jeweils die Note 
der Prüfung die Endnote. Die Nichtschülerprüfung ist bestanden, 
wenn alle Endnoten mindestens „ausreichend“ lauten.
 
(2) Bei einem vom Prüfling zu vertretenden Abbruch der Prüfung 
sind sämtliche nicht wahrgenommenen Prüfungsteile mit „unge-
nügend“ zu benoten. Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 7 mit 
den in der Prüfung festgelegten Endnoten.  

(3) Nach Abschluss der Nichtschülerprüfung und der Schlussbe-
ratung des Prüfungsausschusses ist den Prüflingen das Ergebnis 
bekannt zu geben. Zum gleichen Zeitpunkt kann den Prüflingen, 
die bestanden haben, eine Bescheinigung über das Bestehen der 
Nichtschülerprüfung ausgehändigt werden. Darin muss eine Be-
merkung enthalten sein, dass das Zeugnis darüber noch ausgestellt 
wird. Die Zeitdauer vom Beschluss des Prüfungsausschusses über 
die Ergebnisse der Prüfung bis zur Ausfertigung der Abschluss-
zeugnisse oder der Zeugnisse bei Nichtbestehen der Prüfung darf 
zwei Wochen nicht überschreiten. Für eine Wiederholung der 
Nichtschülerprüfung ist § 31 sinngemäß anzuwenden. Eine Wie-
derholungsprüfung gemäß § 31 Absatz 1 muss im Zeitraum von 
zwei Jahren nach Zulassung zum ersten Prüfungsverfahren abge-
schlossen sein.

(4) Prüflinge, die die Prüfung erfolgreich bestanden haben, erhal-
ten ein Zeugnis gemäß Anlage 6. Im Zeugnis sind die Noten der 
geprüften Module anzugeben. Alle Zeugnisse und Bescheinigun-
gen erhalten das Datum der Schlussberatung des Prüfungsaus-
schusses. Dieses Datum ist als Zeugnisdatum in die Prüfungsliste 
der Schule aufzunehmen.
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§ 36
Zeugnisse

(1) Am Ende der ersten Jahrgangsstufe erhalten die Schülerinnen 
und Schüler ein Jahreszeugnis nach dem Muster der Anlage 2.

(2) Schülerinnen und Schüler, die die Ausbildung vorzeitig ohne 
Abschluss verlassen, erhalten ein Abgangszeugnis nach dem 
Muster der Anlage 3.

(3) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis 
nach dem Muster der Anlage 5 mit dem Datum der Zeugnisausga-
be. Es enthält Angaben über die erworbenen Berechtigungen. 
Gemäß der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der Fassung vom 
16.12.2021 https://www.kmk.org) und Erlass des Ministeriums 
für Bildung und Kindertagesförderung vom 18.05.2021 berechtigt 
seit dem Schuljahr 2021/2022 der erfolgreiche Abschluss des Bil-
dungsganges gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 sowie Absatz 4 zur 
Führung der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzieherin 
(Bachelor Professional in Sozialwesen)“ oder „Staatlich aner-
kannter Erzieher (Bachelor Professional in Sozialwesen)“ und 
gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 zur Führung der Berufsbezeich-
nung „Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin (Bachelor 
Professional in Sozialwesen)“ oder „Staatlich anerkannter Heiler-
ziehungspfleger (Bachelor Professional in Sozialwesen)“. 

(4) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden oder ist ein 
zweites Mal nicht zur Prüfung zugelassen worden und verlässt 
die Schule, erhält er ein Abgangszeugnis nach dem Muster der 
Anlage 4.

§ 37 
Niederschriften

(1) Über alle mit den Prüfungen zusammenhängenden Beratungen 
und Prüfungsvorgänge werden Niederschriften angefertigt.

(2) Die Niederschriften sind von der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden des jeweiligen Ausschusses sowie von der von dieser 
Person bestimmten Protokollführerin oder Protokollführer zu un-
terzeichnen.

(3) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung führt die jeweils 
Aufsicht führende Lehrkraft. Sie soll insbesondere enthalten:

1. das Datum und den Prüfungsbereich,
2. den Sitzplan der Prüflinge,
3.  die Namen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und die Zeiten 

ihrer Aufsicht, 
4.  eine Versicherung über die erfolgte Befragung der Prüflinge 

gemäß § 21 Absatz 3, ob gesundheitliche Probleme einer Teil-
nahme an der Prüfung entgegenstehen, sowie das Ergebnis der 
Befragung, 

5.  den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Aufgabenstellung und des 
Beginns und des Endes der Bearbeitungszeit,

5.  die Namen der Prüflinge, die den Raum verlassen haben, und 
die Zeiten,

7.  den Zeitpunkt der Abgabe der Prüfungsarbeiten durch die 
Prüflinge,

8.  den Vermerk, dass die Prüflinge vor Beginn des Prüfungsver-
fahrens gemäß § 15 Absatz 3 auf die Vorschriften über Rück-

tritt, Krankheit, Täuschung und Störung (§ 18) hingewiesen 
wurden,

9.  die getroffenen Festlegungen gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 8 
und

10. besondere Vorkommnisse.

(4) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung führt das nicht 
prüfende Mitglied des Fachausschusses. Diese soll enthalten:

1. die Namen der Mitglieder des Fachausschusses,
2. die Klasse und die Namen der Prüflinge,
3. den Prüfungsbereich,
4.  besondere Vorkommnisse während der Vorbereitungszeit und 

während der mündlichen Prüfung,
5.  Angaben über die wesentlichen Leistungen und Leistungs-

mängel der Prüflinge und
6.  die Bewertung der Prüfungsleistungen in Worten und in Noten.

(5) Die Niederschrift über die praktische Prüfung führt das nicht 
prüfende Mitglied des Fachausschusses. Diese soll insbesondere 
enthalten:

1. die Namen der Mitglieder des Fachausschusses,
2. die Klasse und die Namen der Prüflinge,
3.  das Arbeitsfeld, in welchem die praktische Prüfung stattfin-

det,
4.  besondere Vorkommnisse während der Vorbereitung und 

während der praktischen Prüfung,
5.  Angaben über die wesentlichen Leistungen und Leistungs-

mängel der Prüflinge und
6.  die Bewertung der Prüfungsleistungen in Worten und in Noten.

(6) Den Niederschriften ist eine Liste beizufügen, die die Vorno-
ten, die Noten für die schriftlichen und die mündlichen Prüfungs-
leistungen, das Ergebnis der praktischen Prüfung, die Endnoten 
der Fächer und Module sowie das Ergebnis der Prüfung enthält.

§ 38
Auswertung der Prüfung

Jeweils eine Kopie der vollständig ausgefüllten Prüfungslisten, 
aus denen die Vornoten der Prüflinge, die Prüfungsnoten aller Prü-
fungsteile sowie die Endnoten hervorgehen, sind der zuständigen 
Schulbehörde spätestens vier Wochen nach Beendigung der Prü-
fung zur Auswertung zu übersenden.

§ 39  
Anerkennung ausländischer Abschlüsse (Europaklausel)

(1) Für die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqua-
lifikationen findet das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz in 
Verbindung mit der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005,  
S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 04.04.2008, S. 28, 
L 33 vom 03.02.2009, S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115 ), die 
zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 (ABl.  
L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, Anwendung.

(2) Die Entscheidung über die Anerkennung gemäß Absatz 1 trifft 
auf Antrag die zuständige Schulbehörde.
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Teil 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 40
Anlagen

Die Anlagen 1a bis 7 sind Bestandteil der Verordnung.

§ 41
Übergangsbestimmungen

Für Ausbildungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
begonnen wurden, findet die Fachschulverordnung Sozialwesen 
vom 11. Dezember 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 1043), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. August 2021 (Mittl.bl. 
BM M-V S. 198) geändert worden ist, in ihrer bis zum Inkrafttre-
ten dieser Verordnung geltenden Fassung weiter Anwendung.

§ 42
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) § 36 Absatz 3 Satz 3 tritt mit Wirkung vom 18. Mai 2021 in 
Kraft. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Fachschul-
verordnung Sozialwesen vom 11. Dezember 2012 (GVOBl. M-V 
2013 S. 35), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom  
26. August 2021 (Mittl.bl. BM M-V S.) geändert worden ist, außer 
Kraft. 

Schwerin, 1. Februar 2024

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2024 S. 2
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Anlage 1a
(zu § 2 Absatz 2, § 6 Absatz 2 und § 11 Absatz 2) 

Schulart Fachschule
Fachbereich Sozialwesen (Vollzeit)
Fachrichtung Staatlich anerkannte Erzieherin/

Staatlich anerkannter Erzieher
 1. Jahr 2. Jahr gesamt

Wochen
Unterricht (36 Unterrichtsstunden je Woche) 24 24 48
Projektwochen (36 Unterrichtsstunden je Woche) 4 4 8
Praktische Ausbildung (40 Zeitstunden je Woche) 12 12 24

Stunden
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 192 192 384
Sprachlicher Bereich
Deutsch/Englisch 48/48 48/48 96/96
Mathematik 48 48 96
Gesellschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften
Sozialkunde/Religion oder Philosophie 24/24 24/24 48/48

Stunden
Fachrichtungsbezogener Lernbereich 816 816 1 632
1. Entwicklung beruflicher Identität und professioneller Perspektiven 24 72 96
2. Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 144 144 288
3. Gestaltung von Beziehungen und Gruppenprozessen 48 48 96
4. Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 360 360 720
5. Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 48 24 72
6. Gestaltung von Vernetzungen und Kooperationen 48 24 72
7./8. Projektmodule 144 144 288

Stunden
Unterricht insgesamt 1 008 1 008 2 016
Teilungsstunden 280

Stunden
Praktische Ausbildung1 480 480 960

1  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und  
Praktikumswoche. 



Nr. 1/2024 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern  17

Anlage 1b
(zu § 2 Absatz 2, § 6 Absatz 2 und § 11 Absatz 2) 

Schulart Fachschule

Fachbereich Sozialwesen (Vollzeit)

Fachrichtung Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger

 1. Jahr 2. Jahr gesamt

Wochen

Unterricht (36 Unterrichtsstunden je Woche) 24 24 48

Projektwochen (36 Unterrichtsstunden je Woche) 4 4 8

Praktische Ausbildung (40 Zeitstunden je Woche) 12 12 24

Stunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 192 192 384

Sprachlicher Bereich
Deutsch/Englisch 48/48 48/48 96/96

Mathematik 48 48 96

Gesellschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften
Sozialkunde/Religion oder Philosophie 24/24 24/24 48/48

Stunden

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 816 816 1 632

1. Entwicklung beruflicher Identität und professioneller Perspektiven 24 48 72

2. Entwicklung, Bildung, Erziehung, Förderung und Begleitung von Men-
schen mit Beeinträchtigungen

192 192 384

3. Gestaltung von Beziehungen und Gruppenprozessen 48 48 96

4. Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen über musisch-kreative 
Gestaltung und Psychomotorik

168 168 336

5. Medizinische Grundlagen für die Gestaltung pflegerischer, therapeutischer 
und gesundheitsfördernder Prozesse

96 96 192

6. Gestaltung lebensalters- und entwicklungsbezogener Pflegeprozesse 96 96 192

7. Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 48 24 72

8./9. Projektmodule 144 144 288

Stunden

Unterricht insgesamt 1 008 1 008 2 016

Teilungsstunden 280

Stunden

Praktische Ausbildung1 480 480 960

1  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und  
Praktikumswoche.
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Anlage 1c
(zu § 2 Absatz 3, § 6 Absatz 2 und § 11 Absatz 2) 

Schulart Fachschule

Fachbereich Sozialwesen (berufsbegleitend)

Fachrichtung Sozialpädagogik 

2. Abschnitt der Ausbildung
zur Staatlich anerkannten Erzieherin/ 
zum Staatlich anerkannten Erzieher

Staatlich anerkannte Erzieherin/
Staatlich anerkannter Erzieher

 Gesamtstunden

Unterricht 1 320

Praktische Ausbildung 160

Stunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 164

Deutsch 68

Englisch 48

Sozialkunde 28

Religion oder Philosophie 20/20

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1 156

1. Entwicklung beruflicher Identität und professioneller Perspektiven 64

2. Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 240

3. Gestaltung von Beziehungen und Gruppenprozessen 68

4. Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 408

5. Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 48

6. Gestaltung von Vernetzung von Kooperation 48

7./8. Projektmodule 280

Unterricht insgesamt 1 320

9. Praktische Ausbildung1, 2 160
 
1 im Rahmen des Arbeits- oder Praktikumsvertrages
2  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und  

Praktikumswoche.
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Anlage 1 d 
(zu § 2 Absatz 3, § 6 Absatz 2 und § 11 Absatz 2) 

Schulart Fachschule

Fachbereich Sozialwesen (berufsbegleitend)

Fachrichtung Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger

Gesamtstunden

Unterricht 1 320

Praktische Ausbildung 160

 Stunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 164

Deutsch 68

Englisch 48

Sozialkunde 28

Religion oder Philosophie 20/20

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1 156

1. Entwicklung beruflicher Identität und professioneller Perspektiven 36

2. Entwicklung, Bildung, Erziehung, Förderung und Begleitung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen

192

3. Gestaltung von Beziehungen und Gruppenprozessen 48

4. Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen über musisch-kreative  
Gestaltung und Psychomotorik

150

5. Medizinische Grundlagen für die Gestaltung pflegerischer, therapeutischer und 
gesundheitsfördernder Prozesse

96

6. Gestaltung lebensalters- und entwicklungsbezogener Pflegeprozesse 38

7. Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 36

8./9. Projektmodule 280

Unterricht insgesamt 1 320

Praktische Ausbildung1, 2 160

1 im Rahmen des Arbeits- oder Praktikumsvertrages
2  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und  

Praktikumswoche.
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Anlage 1e
(zu § 2 Absatz 4, § 6 Absatz 2, § 7 Absatz 3 und § 11 Absatz 2)

Rahmenstundentafel Aufbauweiterbildung Modellprojekt

Schulart Fachschule für Sozialpädagogik

Fachbereich Sozialwesen

Fachrichtung Aufbauweiterbildung für Staatlich anerkannte Erzieherin für 0- bis 10-Jährige 
und Staatlich anerkannter Erzieher für 0- bis 10-Jährige zur Staatlich  
anerkannten Erzieherin oder zum Staatlich anerkannten Erzieher

 1. Jahr 2. Jahr gesamt

Wochen

Unterricht Unterrichtsstunden je Woche 

Projektwochen Unterrichtsstunden je Woche

Praktische Ausbildung  
(40 Zeitstunden je Woche)

Unterrichtsstunden je Woche

Stunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 240 240 (276) 480

Sprachlicher Bereich 240

 Deutsch (108) 120

Englisch (88) 120

Mathematik (0) 160

Gesellschaftswissenschaften/ Geisteswissenschaften (0) 80

 Sozialkunde (40) 40

evangelische Religion oder Philosophie (40) 40

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 400 400 800

1. Berufliche Identität und professionelle Grundlagen 50

2.    Grundlagen von Erziehungs-, Entwicklungs- und Bildungsprozessen 80

3.  Grundlagen von Beziehungen und Gruppenprozessen 80

4.  Spezifische Arbeitsformen in Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung 55

5.  Gesundheitsmanagement 55

6.  Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 80

7./8.   Gestaltung von Entwicklungs-, Erziehungs- und Bildungsprozessen in den 
Bildungsbereichen

400

Unterricht insgesamt (1 076) 
1 280

Teilungsstunden 70 70 140

9. Praktische Ausbildung (mindestens)1 300 300 600

1  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und Praktikums-
woche.

Um die Fachhochschulreife zu erlangen, müssen 1 280 Stunden Unterricht absolviert werden. Sofern keine Fachhochschulreife angestrebt wird, müssen 1 076 Stunden ab-
solviert werden. 
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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Geltungsbereich und Zielsetzung 
§ 2 Struktur und Dauer der Ausbildung 

Teil 2 Aufnahmebestimmungen 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung 
§ 4 Zulassung und Aufnahme 
§ 5 Auswahlverfahren 

Teil 3 Ausbildung 
§ 6  Allgemeine Bestimmungen zur Unterrichtsorganisation 

und -durchführung
§ 7 Leistungsbewertung 
§ 8 Leistungsnachweise 
§ 9 Versetzung 
§ 10 Praktische Ausbildung 
§ 11  Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 
 praktischen Ausbildung  

Teil 4 Prüfung 
§ 12  Abschluss der Ausbildung
§ 13  Prüfungsausschuss, Fachausschüsse 
§ 14  Prüfungstermine, Belehrung 
§ 15  Vorkonferenz
§ 16  Erste Prüfungskonferenz 
§ 17  Rücktritt, Krankheit, Täuschung und Störung 
§ 18  Nachteilsausgleich
§ 19  Schriftliche Prüfung 

§ 20  Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen 
 Prüfung 
§ 21  Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
§ 22  Zweite Prüfungskonferenz 
§ 23   Bekanntgabe der Ergebnisse und Zuwahl von Fächern 

oder Modulen für die mündliche Prüfung 
§ 24  Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Prüfung 
§ 25  Zuhörerinnen und Zuhörer 
§ 26  Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis der Prüfung 
§ 27  Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen
§ 28  Widerspruch des Prüflings
§ 29  Wiederholung der Abschlussprüfung 
§ 30  Nichtschülerprüfungen 
§ 31  Antragstellung und Zulassung zur Nichtschülerprüfung 
§ 32   Besondere Verfahrensvorschriften für Nichtschüler-

prüfungen 
§ 33  Ergebnis der Nichtschülerprüfung 
§ 34  Zeugnisse 
§ 35  Niederschriften
§ 36  Auswertung der Prüfung 
§ 37  Anerkennung ausländischer Abschlüsse (Europaklausel) 

Teil 5 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 38  Anlagen 
§ 39  Übergangsbestimmungen
§ 39 a  Befristet anwendbare Vorschriften aus Anlass der SARS-

CoV-2-Pandemie 
§ 40  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Verordnung über die Zulassung, Ausbildung und Prüfung an  
der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz  

(Sozialassistenz-Höhere Berufsfachschulverordnung – SoaHBFSVO M-V) 

Vom 1. Februar 2024

Aufgrund des § 10 Absatz 1 Nummer 1 und 2, der §§ 30 und 33 Satz 4 und des § 69 Nummer 4 und 6 des Schulgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 2. Dezem-
ber 2019 (GVOBl. M-V S. 719; 2020 S. 864) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Zielsetzung

(1) Diese Verordnung gilt für die Aufnahme, Ausbildung und Prü-
fung an der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz im 
Sinne des § 27 des Schulgesetzes.

(2) Die Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz führt zum 
Berufsabschluss „Staatlich geprüfte Sozialassistentin“ oder 
„Staatlich geprüfter Sozialassistent“.

§ 2
Struktur und Dauer der Ausbildung

(1) Die Ausbildung gliedert sich in den fachrichtungsübergreifen-
den Lernbereich, den fachrichtungsbezogenen Lernbereich sowie 
die praktische Ausbildung.

(2) Der Bildungsgang dauert in der Regel zwei Jahre. Der Stun-
denumfang wird durch die Stundentafel der Anlage 1a bestimmt. 

(3) Erfolgt die Ausbildung berufsbegleitend, dauert sie entspre-
chend länger. Der Stundenumfang wird durch die Stundentafel der 
Anlage 1b bestimmt.
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Teil 2
Aufnahmebestimmungen 

§ 3
Voraussetzungen für die Zulassung

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Bildungsgang Sozialas-
sistenz ist die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Schulausbil-
dung. Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahmevorausset-
zungen erfüllen und über die Fachhochschulreife oder Allgemeine 
Hochschulreife oder über eine mindestens zweijährige abge-
schlossene Berufsausbildung verfügen, können unmittelbar in die 
zweite Jahrgangsstufe aufgenommen werden, wenn es die organi-
satorischen Verhältnisse an der Schule zulassen.

2) Voraussetzung für die Zulassung ist weiterhin die gesundheitli-
che und persönliche Eignung zur Ausübung des angestrebten Be-
rufes. Die gesundheitliche Eignung setzt voraus, dass gemäß § 20 
Absatz 8 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) für die Schü-
lerin oder den Schüler durch einen erhöhten Immunschutz übli-
cherweise eine Gefahr einer berufstypischen Infektion nicht be-
steht und auch von der Schülerin oder dem Schüler keine diesbe-
zügliche Gefahr ausgeht. Der Nachweis hierüber muss durch die 
Vorlage des Impfausweises oder eines ärztlichen Zeugnisses über 
den Masern-Impfschutz oder durch die Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses über eine Immunität gegen Masern erbracht werden.  
Bei Minderjährigen wird der gesundheitliche Nachweis darüber 
hinaus durch eine ärztliche Bescheinigung aufgrund der Erstun-
tersuchung gemäß § 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes des Bun-
des erbracht. Die persönliche Eignung ist durch die Vorlage eines 
aktuellen erweiterten Führungszeugnisses gemäß Bundeszentral-
registergesetz in der jeweils gültigen Fassung nachzuweisen.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die bereits den Bildungsgang 
zur Erlangung des Berufsabschlusses gemäß § 1 Absatz 2 erfolg-
reich durchlaufen oder die Abschlussprüfung endgültig nicht be-
standen haben, werden zu dem gleichen Bildungsgang nicht er-
neut zugelassen. 

§ 4
Zulassung und Aufnahme 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Bildungsgang ist bis zum  
28. Februar eines Jahres in schriftlicher Form an die zuständige 
berufliche Schule zu richten. Bei minderjährigen Bewerberinnen 
und Bewerbern ist der Antrag auf Zulassung durch die Personen-
sorgeberechtigten zu unterzeichnen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.  ein Lebenslauf,
2.   Nachweise über die geforderte Vorbildung in Form amtlich 

beglaubigter Kopien der Abschlusszeugnisse oder Bescheini-
gungen gemäß § 3 Absatz 1,

3.  Bescheinigungen gemäß §3 Absatz 2, 
4.   eine Erklärung darüber, dass keine Ablehnungsgründe gemäß 

Absatz 5 Nummer 2 vorliegen sowie 
5.   für Bewerberinnen und Bewerber nichtdeutscher Herkunfts-

sprache, ein Nachweis über ein Sprachzertifikat mindestens 
der Stufe B1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (GER).

(3) Sofern die Nachweise gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 5 der 
Bewerberin oder dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung noch nicht vorliegen, sind sie unverzüglich, jedoch spätes-
tens vor Beginn der Ausbildung nachzureichen. Die Schule kann 
die Bewerberin oder den Bewerber in einem solchen Fall zur Aus-
bildung zulassen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich aus den 
nachzureichenden Unterlagen keine Gründe für eine Ablehnung 
ergeben.

(4) Die Entscheidung über die Zulassung und Aufnahme für den 
Bildungsgang trifft die Schulleitung. Sie teilt den Bewerberinnen 
und Bewerbern, bei minderjährigen Personen den Personensorge-
berechtigten, die Entscheidung unverzüglich nach Antragsfrist 
gemäß Absatz 1 schriftlich mit.

(5) Die Aufnahme ist zu versagen, wenn

1.   die dem Antrag beizufügenden Nachweise gemäß § 4 Ab-
satz 2 nicht vollständig bei der Schule eingereicht worden sind 
oder

2.   die Bewerberin oder der Bewerber die staatliche Prüfung an 
einer Höheren Berufsfachschule oder einer Berufsfachschu-
le eines sozialpädagogischen Bildungsganges bereits abge-
legt hat, nicht bestanden hat und nicht mehr wiederholen 
darf. 

§ 5
Auswahlverfahren

(1) Verspätete Zulassungsanträge gemäß § 4 Absatz 1 können im 
Auswahlverfahren erst berücksichtigt werden, wenn alle rechtzei-
tig eingegangenen Zulassungsanträge beschieden oder anderwei-
tig erledigt worden sind. 

(2) Kann eine Schule nicht alle Bewerberinnen und Bewerber in 
den Bildungsgang aufnehmen, findet für alle Bewerberinnen und 
Bewerber, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, ein Aus-
wahlverfahren nach den folgenden Kriterien statt: 

1.  Unter Verwendung des die Zulassungsvoraussetzungen 
nachweisenden Zeugnisses sind die Plätze nach der Rang-
folge der Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses gemäß 
§ 3 Absatz 1 zu vergeben. Die Durchschnittsnote ist mit zwei 
Stellen nach dem Komma zu bilden, ohne dass gerundet 
wird. 

2.  Kann von Bewerberinnen und Bewerbern mit gleichen Durch-
schnittsnoten nur ein Teil aufgenommen werden, wird die 
Aufnahmeentscheidung aufgrund eines Aufnahmegespräches 
getroffen, das die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine 
von dieser Person beauftragte Lehrkraft mit den Bewerberin-
nen und Bewerbern führt.

(3) Wer zugelassen wurde, hat innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe durch die Schule schriftlich mitzuteilen, ob der Platz 
in Anspruch genommen wird. Nach Ablauf dieser Frist werden 
nicht in Anspruch genommene Plätze im Nachrückverfahren ver-
geben.
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Teil 3
Ausbildung

§ 6
Allgemeine Bestimmungen zur Unterrichtsorganisation und 

-durchführung

(1) Der Unterricht wird grundsätzlich in Jahrgangsstufen durchge-
führt. Er wird in der Regel im Klassenverband, wenn schulorgani-
satorische oder pädagogische Gesichtspunkte dafürsprechen, in 
anderen Organisationsformen, durchgeführt.

(2) Die Stundenverteilung auf den Unterricht und die praktische 
Ausbildung wird durch die Rahmenstundentafel gemäß Anla-
ge 1 a und b geregelt. Die Lerninhalte sind im Rahmenplan der 
Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz M-V festgelegt. 
Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass eine ständige und enge 
Kooperation mit den Einrichtungen der praktischen Ausbildung 
stattfindet.

(3) Der tägliche Unterricht soll acht, der wöchentliche 38 Stunden 
nicht überschreiten. 

(4) Schülerinnen und Schüler, die bereits die Allgemeine Hoch-
schulreife, die Fachhochschulreife oder den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife mit ausreichenden Leistungen nachweisen, 
können auf Antrag vom fachrichtungsübergreifenden Mathema-
tikunterricht befreit werden. Über den Antrag entscheidet die 
Schulleitung. Wird diesem Antrag entsprochen, ist anstelle einer 
Endnote im Fach Mathematik folgender Hinweis als Fußnote an-
zugeben: „Es wird auf die Abschlussnote im Fach Mathematik des 
Abiturzeugnisses oder des Zeugnisses über die Fachhochschulrei-
fe verwiesen.“

§ 7
Leistungsbewertung

(1) Die im Unterricht und in der praktischen Ausbildung erbrach-
ten Leistungen werden mit den Notenstufen gemäß § 62 Absatz 4 
des Schulgesetzes bewertet.

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Bildungs-
gangs auf die Bewertungsvorschriften des § 62 Absatz 4 des 
Schulgesetzes und die Versetzungs- und Bestehensregelungen 
dieser Verordnung nachweislich hinzuweisen. Unterbleibt dieser 
Hinweis, hat dies keine Auswirkungen auf die Geltung der Verset-
zungs- und Bestehensregelungen. 

§ 8
Leistungsnachweise

(1) Die Anzahl der Leistungsnachweise nach den Absätzen 1 bis 
3, ihre Gewichtung und ihre Terminierung werden zu Beginn des 
Schuljahres von der zuständigen Fachkonferenz festgelegt und 
den Schülerinnen und Schülern durch die jeweilige Lehrkraft be-
kannt gegeben. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, 
die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen.

(2) Im Unterricht und in der praktischen Ausbildung können 
schriftliche, mündliche und praktische Leistungsnachweise erho-
ben werden.

(3) Die Bewertung der Leistungen während der praktischen Aus-
bildung erfolgt durch die Lehrkraft, welche die Praktikumsbetreu-
ung durchführt, und im Benehmen mit der Einrichtung der prakti-
schen Ausbildung. 

(4) Die Jahresnote eines Faches oder Moduls (definiert im Rah-
menplan der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz M-V) 
wird aus den einzelnen Noten der in einer Klassenstufe erhobenen 
Leistungsnachweise gebildet. Im Modul 4 „Förderung in spezifi-
schen Bildungs- und Erziehungsbereichen“ wird für jeden Teilbe-
reich des Rahmenplans eine Note gebildet. Diese Noten sind zu 
einer Gesamtnote für das Modul zusammenzufassen. Die im Rah-
men der praktischen Ausbildung erhobenen Leistungsnachweise 
werden zum Ende eines Schuljahres zur Jahresnote, für die Zulas-
sung zur Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung zu einer Vor-
note zusammengefasst.

§ 9
Versetzung

(1) Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Entscheidung 
der Klassenkonferenz zum Ende der ersten Jahrgangsstufe entwe-
der in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt oder mit dem Ver-
merk „nicht versetzt“ der nachfolgenden gleichen Jahrgangsstufe 
zugewiesen.

(2) Eine Versetzung erfolgt bei mindestens ausreichenden Leis-
tungen in allen Fächern und Modulen und in der praktischen Aus-
bildung.  Die praktische Ausbildung muss im vorgeschriebenen 
Umfang gemäß § 10 Absatz 2 und § 11 Absatz 4 absolviert sein. 

(3) Wird eine Versetzungsgefährdung deutlich, sind die betreffen-
den Schülerinnen oder Schüler oder bei minderjährigen Schüle-
rinnen oder Schülern die Personensorgeberechtigten hierüber un-
verzüglich schriftlich zu unterrichten. Erfolgt im Ausnahmefall 
keine Unterrichtung, ergibt sich daraus kein Anspruch auf Verset-
zung.

(4) Lautet die Entscheidung „nicht versetzt“, wird dies den betref-
fenden Schülerinnen oder Schülern, bei minderjährigen Schüle-
rinnen oder Schülern den Personensorgeberechtigten, unverzüg-
lich mitgeteilt. Die Versetzungsentscheidung ist in das Jahres-
zeugnis nach dem Muster der Anlage 2 aufzunehmen.

(5) Eine mangelhafte Leistung in einem Fach oder einem Modul 
kann durch eine gute Leistung in einem anderen Fach oder einem 
Modul oder durch befriedigende Leistungen in zwei anderen Fä-
chern oder Modulen desselben Lernbereiches ausgeglichen wer-
den. Ein Ausgleich kann nur einmal während der Ausbildung er-
folgen. Eine ungenügende Leistung kann nicht ausgeglichen wer-
den. Mangelhafte Leistungen im Modul 4 und in der praktischen 
Ausbildung können nicht ausgeglichen werden. 

(6) Die Schülerinnen oder Schüler können auf Antrag und unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsentwicklung ein Schuljahr 
wiederholen, wenn es die organisatorischen Bedingungen an der 
Schule ermöglichen. Hat die Klassenkonferenz einer Wiederho-
lung des Schuljahres zugestimmt und kann die Schülerin oder der 
Schüler dennoch nicht einer nachfolgenden, gleichen Jahrgangs-
stufe zugewiesen werden, weil kein entsprechender Klassenver-
band gebildet wurde, lautet der Vermerk im Zeugnis „Das Ziel der 
Jahrgangsstufe wurde nicht erreicht.“



24 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern  Nr. 1/2024

Die Schülerin oder der Schüler kann dann wählen, ob

1.  der Besuch des Bildungsganges ausgesetzt werden soll, bis es 
eine nachfolgende entsprechende Jahrgangsstufe gibt, oder

2.   die Jahrgangsstufe an einer anderen Schule unter den Voraus-
setzungen des § 46 Absatz 3 des Schulgesetzes wiederholt 
werden soll.

Eine freiwillige Wiederholung steht einer Nichtversetzung gleich. 
Schülerinnen oder Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlas-
sen, erhalten ein Abgangszeugnis nach dem Muster der Anlage 3. 
§ 64 Absatz 2 und 3 des Schulgesetzes bleiben unberührt.

(7) Die Ausbildung kann aus wichtigem Grund unterbrochen wer-
den, wenn eine Schülerin oder ein Schülerdies bei der Schullei-
tung beantragt. Wer die Ausbildung länger als zwei Jahre unter-
brochen hat, kann zur Fortsetzung der Ausbildung nur zugelassen 
werden, wenn in einer Überprüfung die erforderlichen Kenntnisse 
nachgewiesen werden. Form und Umfang der Überprüfung setzt 
die Schulleitung fest.

(8) Die Regelungen des § 56 Absatz 2 des Schulgesetzes zur 
Dauer des Schulbesuchs gelten entsprechend.

§ 10
Praktische Ausbildung

(1) In der praktischen Ausbildung wird den Schülerinnen und Schü-
lern Gelegenheit gegeben, ihre im fachrichtungsübergreifenden und 
fachrichtungsbezogenen Lernbereich erworbenen Kenntnisse prak-
tisch anzuwenden und Tätigkeitsabläufe in der Praxis kennen zu 
lernen. Sie sollen grundsätzliche Einsichten in Betriebsabläufe ge-
winnen und Erfahrungen in den einschlägigen Arbeitsmethoden 
sammeln. Sie sollen ferner einen Überblick über den Aufbau und 
die Ablauforganisation der Einrichtung sowie über betriebliche Per-
sonal- und Sozialfragen erhalten. Während der praktischen Ausbil-
dung erhalten die Schülerinnen und Schüler Grundeinsichten in 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und in Kooperationsstruk-
turen mit anderen Einrichtungen im Gemeinwesen.

(2) Die mehrwöchigen Praktika erfolgen unter der Gesamtverant-
wortung der Schule in den im Rahmenplan festgelegten Arbeits-
feldern. Sie werden nach den Angaben der Rahmenstundentafel 
(Anlage 1 a und b) durch die Schule begleitet. Während der prak-
tischen Ausbildung gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzge-
setzes des Bundes oder des Jugendarbeitsschutzgesetzes des Bun-
des mit Ausnahme der Urlaubsvorschriften. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler unterliegen während der Dauer 
der praktischen Ausbildung denselben gesetzlichen Bestimmun-
gen über Unfall- und Haftpflichtversicherung, die für die Teilnah-
me an schulischen Veranstaltungen gelten.

(4) Grundsätzlich werden die Praktika in geeigneten Einrichtun-
gen gemäß Absatz 6 durchgeführt, die von der Schule ausgewählt 
werden. Wählen Schülerinnen oder Schüler selbst eine Einrich-
tung der praktischen Ausbildung aus, berät sie die zuständige 
Lehrkraft. Die Einrichtung der praktischen Ausbildung und die 
Höhere Berufsfachschule sollen territorial so nahe beieinanderlie-
gen, dass die Betreuung der praktischen Ausbildung durch Lehr-
kräfte mit einem angemessenen Aufwand möglich ist. Die Ent-
scheidung darüber trifft die Schulleitung. 

(5) Einrichtungen der praktischen Ausbildung sind grundsätzlich 
im Land Mecklenburg-Vorpommern auszuwählen.

(6) Die gemäß Absatz 4 von der Schule für geeignet befundene 
Einrichtung, in der die praktische Ausbildung durchgeführt wird, 
muss ihre Bereitschaft durch den Abschluss einer Vereinbarung 
mit der Schule erklären, die praktische Ausbildung nach dem Aus-
bildungsplan der Schule durchzuführen. Voraussetzung für die 
Eignung ist, dass Aufgaben im Bereich des Berufsbildes wahrge-
nommen werden können und eine geeignete Fachkraft der Ein-
richtung mit der Anleitung der Schülerinnen und Schüler beauf-
tragt wird. Geeignet sind pädagogische Fachkräfte, wenn sie über 
einen Abschluss an der Fachschule Sozialwesen oder einen ver-
gleichbaren Abschluss mit staatlicher Anerkennung besitzen und 
in der Regel mindestens eine zweijährige einschlägige Berufser-
fahrung in dem Praxisfeld, in dem die Ausbildung jeweils erfolgt, 
verfügen.

§ 11
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

der praktischen Ausbildung 

(1) Die zuständigen Fachkonferenzen organisieren die Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung der praktischen Ausbildung. 
Das betrifft auch die Herstellung eines engen Kontaktes zu den 
Einrichtungen der praktischen Ausbildung und den Austausch zu 
den Aufgaben aus der betrieblichen Praxis. Die zeitliche Aufein-
anderfolge der einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie die Lern-
ziele und die Lerninhalte von Unterricht und praktischer Ausbil-
dung sind aufeinander abzustimmen.

(2) Die Schule bereitet die Schülerinnen und Schüler während des 
Unterrichts auf die praktische Ausbildung vor und wertet diese im 
Anschluss aus. Den Schülerinnen und Schülern sind entsprechen-
de Arbeits- und Lernaufträge für die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der praktischen Ausbildung zu übergeben. 

(3) Die das jeweilige Praktikum betreuende Lehrkraft sucht die 
Schülerinnen und Schüler in jedem Tätigkeitsfeld auf. Die Lehr-
kraft nimmt in der Regel an der praktischen Tätigkeit beobachtend 
teil und führt anschließend ein Reflexionsgespräch mit der Schü-
lerin oder dem Schüler über Arbeitsweise, Zielsetzung und Pla-
nung der Arbeit.

(4) Die Schülerinnen und Schüler sind zur regelmäßigen Teilnah-
me an der praktischen Ausbildung verpflichtet. Fehlzeiten durch 
Krankheit und sonstige von ihnen nicht zu vertretende Verhinde-
rungszeiten können bis zu 15 Prozent der geplanten Stunden der 
praktischen Ausbildung pro Schuljahr auf die praktische Ausbil-
dung angerechnet werden. 

(5) Sind Schülerinnen oder Schüler verhindert, am Praktikum teil-
zunehmen, haben sie die Einrichtung und die berufliche Schule 
unverzüglich zu unterrichten. Dauert eine durch Erkrankung oder 
Unfall verursachte Abwesenheit länger als drei Tage, ist der Ein-
richtung der praktischen Ausbildung und der Schule jeweils spä-
testens am vierten Tag eine ärztliche Bescheinigung über die be-
stehende Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung der ärztlichen Beschei-
nigung sind grundsätzlich von der Schülerin oder dem Schüler zu 
tragen.
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(6) Die Schülerinnen und Schüler haben über die ihnen in der 
praktischen Ausbildung bekannt gewordenen Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder aus-
drücklich vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu bewahren.

(7) Die Einrichtung kann die Fortsetzung des Praktikums ohne 
Einhaltung einer Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern sowie der Schule verweigern, 
wenn verhaltensbedingte Gründe Sinn und Zweck des Prakti-
kums erheblich infrage stellen oder den Betriebsablauf ernsthaft 
gefährden. Die Schulleitung und die betreuende Lehrkraft sind 
vor einer solchen Entscheidung anzuhören und von der Aufhe-
bung des Praktikumsverhältnisses unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten.

Teil 4
Prüfung 

§ 12
Abschluss der Ausbildung

(1) Die Ausbildung wird mit einer staatlichen Abschlussprüfung 
abgeschlossen, in der der Prüfling nachweisen soll, dass er die 
Ziele der Ausbildung erreicht hat. 

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus schriftlicher und mündli-
cher Prüfung. 

§ 13
Prüfungsausschuss, Fachausschüsse

(1) Zur Durchführung der Abschlussprüfung wird an der Schule 
ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Ausschuss gehören an:

1.  die Schulleitung oder die für die schulfachliche Koordinie-
rung des Bildungsganges zuständige Abteilungsleitung als 
Vorsitz und

2.  die Lehrkräfte, die zuletzt hauptsächlich in dem betreffenden 
Bildungsgang unterrichtet haben.

(2) Der Prüfungsausschuss hat insbesondere die Aufgaben:

1.  den Gesamtablauf der Prüfung festzulegen, deren ordnungs-
gemäße Durchführung zu gewährleisten und die Prüflinge mit 
Inhalt und Ablauf der Prüfungen vertraut zu machen,

2.  die Bewertung der Leistungen nach gleichen Maßstäben zu 
sichern,

3.  Maßnahmen festzulegen, die die Geheimhaltung der Prü-
fungsaufgaben sowie die Schweigepflicht über Inhalt und den 
Verlauf aller mit der Prüfung in Verbindung stehenden Bera-
tungen sichern,

4. die mündlichen Prüfungsaufgaben zu genehmigen,
5.  die Entscheidung bei Verstößen gegen die Prüfungsbestim-

mungen und bei Beschwerden zu treffen,
6.  die Fachausschüsse für die mündlichen Prüfungen bei Bedarf 

zu bilden und zu berufen,
7.  in allen Fällen, in denen nichts anderes bestimmt ist, die Ent-

scheidungen zu treffen sowie
8. alle Festlegungen zu protokollieren.

(3) Zur Durchführung der mündlichen Prüfung werden Fachaus-
schüsse gebildet. Einem Fachausschuss gehören mindestens an:

1.  die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
oder eine von dieser Person bestimmte Vertretung sowie

2.  eine Lehrkraft, die die Prüflinge zuletzt im Fach oder Modul, 
das Gegenstand der Prüfung ist, in dem betreffenden Bil-
dungsgang unterrichtet hat. 

Das nicht prüfende Mitglied des Fachausschusses führt die Nie-
derschrift. 
Die Mitglieder und gegebenenfalls deren Vertretung werden von 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
bestimmt. Abweichend davon kann die zuständige Schulbehörde 
auch geeignete Mitglieder berufen, die nicht an der Schule tätig 
sind.

(4) Der Fachausschuss hat insbesondere die Aufgabe:

1.  die mündlichen Prüfungsaufgaben (inklusive der entspre-
chenden Erwartungshaltung) zu erstellen,  

2.  die mündliche Prüfung durchzuführen sowie
3.  eine Bewertung in Form einer Note gemäß § 62 Absatz 4 des 

Schulgesetzes auf Vorschlag der prüfenden Lehrkraft festzu-
legen. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem 
Vorsitz mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder, 
im Fachausschuss alle Mitglieder anwesend sind. Die Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses und der Fachausschüsse werden 
mit Stimmenmehrheit getroffen. Stimmenthaltung ist nicht zuläs-
sig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzen-
den oder des Vorsitzenden.

(6) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des jeweiligen Aus-
schusses kann gegen Beschlüsse Einspruch einlegen. Über Ein-
sprüche von Vorsitzenden der Fachausschüsse entscheidet der 
Prüfungsausschuss, über Einsprüche gegen Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses die zuständige Schulbehörde. Ein Einspruch hat 
aufschiebende Wirkung.

(7) Vertreterinnen oder Vertreter der zuständigen Schulbehörde 
haben das Recht, an allen Prüfungen mit Stimmrecht teilzuneh-
men und alle Prüfungsunterlagen einzusehen. Sie können an den 
Sitzungen des Prüfungsausschusses und der Fachausschüsse teil-
nehmen. In begründeten Fällen können diese Personen den Vorsitz 
mit Stimmrecht übernehmen. 

(8) Mitarbeitende der Schule, die zu einem Prüfling in nahen per-
sönlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen im Sinne des § 20 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes stehen, dürfen nicht 
Mitglied des Prüfungsausschusses oder des Fachausschusses sein. 
Über Ausnahmen entscheidet die zuständige Schulbehörde. Die 
Mitarbeitenden haben im Falle der Berufung eine solche Tatsache 
dem Vorsitz unaufgefordert mitzuteilen.

(9) Findet eine Teilwiederholungsprüfung nach § 29 Absatz 4 
statt, für die bei der vorangegangenen Abschlussprüfung des be-
treffenden Bildungsganges ein Fachausschuss gebildet worden 
war, wird auch diese Teilwiederholungsprüfung vor einem Fach-
ausschuss abgelegt werden. Dieser trifft dann insoweit die sonst 
dem Prüfungsausschuss zustehenden Entscheidungen.
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§ 14
Prüfungstermine, Belehrung

(1) Die zuständige Schulbehörde legt die Termine für die zentra-
len schriftlichen Abschlussprüfungen fest. 

(2) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses legt die Termine für die 
mündlichen Prüfungen fest und macht alle Prüfungstermine in ge-
eigneter Form bekannt. 

(3) Den Prüflingen ist vor Beginn des Prüfungsverfahrens der Text 
gemäß der §§ 14 bis 29 bekannt zu geben. Auf das Verfahren bei 
Rücktritt, Krankheit, Täuschung und Störungen ist besonders hin-
zuweisen. Dieses ist aktenkundig zu machen. 

§ 15
Vorkonferenz 

(1) Zu dem von der Schulleitung festgesetzten Termin beschließen 
die Klassenkonferenzen auf Vorschlag der jeweiligen Fachlehrkräf-
te – vor der ersten Prüfungskonferenz – die Vornoten der schriftli-
chen Prüfungsfächer und -module. Die Vornote wird ohne Dezimal-
stelle aus dem arithmetischen Mittel aller Noten zu den während der 
gesamten Ausbildung erbrachten Leistungen unter Berücksichti-
gung der Leistungsentwicklung gebildet. Die Vornoten sind spätes-
tens einen Unterrichtstag vor der ersten Prüfungskonferenz in eine 
von der Schulleitung herausgegebene Prüfungsliste einzutragen.

(2) Hinweise von Lehrkräften zu vorliegenden mangelhaften oder 
ungenügenden Leistungen in den anderen Fächern und Modulen 
sowie der praktischen Ausbildung, die die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung gefährden, sind zum Zeitpunkt der Vorkonferenz 
zu dokumentieren. 

§ 16
Erste Prüfungskonferenz

(1) Die Schülerinnen und Schüler beantragen die Zulassung zur 
Abschlussprüfung schriftlich zu dem von der Schulleitung festge-
setzten Termin beim Vorsitz des Prüfungsausschusses. Die An-
tragsfrist für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist den Schüle-
rinnen und Schülern rechtzeitig, spätestens fünf Unterrichtstage 
vor der ersten Prüfungskonferenz, bekannt zu geben. 

(2) Beantragen Schülerinnen oder Schüler aus Gründen, die sie 
selbst zu vertreten haben, nicht fristgerecht die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung, gilt diese Schülerin oder dieser Schüler als nicht 
zugelassen.

(3) Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer in allen bis dahin vorlie-
genden Vornoten mindestens ausreichende Leistungen nachweist.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist eine Zulassung zur Abschluss-
prüfung für den Berufsabschluss auch bei einer mangelhaften 
Leistung im Fach Mathematik zu gewähren, sofern in den Teilbe-
reichen „Sprechen und Sprache“ sowie „Elementare mathemati-
sche Grundlagen“ des Moduls 4 „Förderung in spezifischen Bil-
dungs- und Erziehungsbereichen“ des Rahmenplans mindestens 
ausreichende Leistungen nachgewiesen werden.

(5) Prüflinge, deren Zulassung zur Prüfung erstmals zu versagen 
ist, können wählen, ob sie das letzte Schuljahr wiederholen oder 

die Schule verlassen wollen. Sie können frühestens zur nächsten 
regulären Prüfung im betreffenden Bildungsgang die Zulassung 
zur Nichtschülerprüfung beantragen.  Prüflinge, deren Zulassung 
ein zweites Mal zu versagen ist, müssen die Schule verlassen. Die 
zweimalige Nichtzulassung zur Prüfung entspricht dem endgülti-
gen Nichtbestehen der Abschlussprüfung. Die Regelungen des  
§ 56 des Schulgesetzes zur Dauer des Schulbesuches gelten ent-
sprechend.

(6) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der fest-
gelegten Vornoten, der dokumentierten Hinweise gemäß § 15 Ab-
satz 2 und der Anträge auf Zulassung zur Abschlussprüfung der 
Prüflinge gemäß Absatz 1 über deren Zulassung zur Prüfung. Wer 
zugelassen wurde, ist zur Teilnahme an der Abschlussprüfung ver-
pflichtet.

(7) Den Prüflingen ist unverzüglich nach den Beratungen die 
Möglichkeit zu eröffnen, die eigenen Vornoten einzusehen.

§ 17
Rücktritt, Krankheit, Täuschung und Störung

(1) Erklären Prüflinge nach der Zulassung zur Prüfung ihren 
Rücktritt, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Erkranken Prüflinge vor oder während der schriftlichen, 
mündlichen oder praktischen Prüfung, können sie die gesamte 
Prüfung oder den noch fehlenden Teil nachholen. Falls sich Prüf-
linge wegen Krankheit nicht in der Lage fühlen, an der Prüfung 
teilzunehmen, haben sie dies unverzüglich, noch vor Bekanntgabe 
der schriftlichen oder mündlichen Prüfungsaufgaben geltend zu 
machen. Zum Nachweis der Erkrankung ist jeweils unverzüglich 
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Bei außergewöhnlichen 
Vorkommnissen kann davon abgesehen werden. Der Vorsitz des 
Prüfungsausschusses kann in Zweifelsfällen von Prüflingen die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen.

(3) Schriftliche oder mündliche Prüfungen, die wegen Krankheit 
versäumt wurden, werden zu einem Termin nachgeholt, den der 
Vorsitz des Prüfungsausschusses oder gegebenenfalls die zustän-
dige Schulbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle bestimmt. 
Bereits vollständig abgelegte schriftliche oder mündliche Prüfun-
gen werden bewertet.

(4) Versäumen Prüflinge aus von ihnen zu vertretenden Gründen 
einen Prüfungstermin, erhalten sie für die deshalb nicht erbrachte 
Prüfungsleistung die Note „ungenügend“. Versäumen Prüflinge 
aus von ihnen zu vertretenden Gründen mehr als einen Prüfungs-
termin der schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, ist die ge-
samte Abschlussprüfung nicht bestanden. 

(5) Setzt der Prüfling bei der Bearbeitung der Aufgabenstellungen 
unerlaubte Hilfen ein, wird dies als Täuschung gewertet. Art und 
Umfang sind von der aufsichtführenden Lehrkraft vor Ort festzu-
stellen, im Prüfungsprotokoll festzuhalten und dem Prüfungsaus-
schuss zu melden. Gleiches gilt für Täuschungsversuche sowie 
bei Beihilfe zur Täuschung. 

(6) Der Prüfungssauschuss entscheidet spätestens innerhalb einer 
Woche nach der Feststellung, ob bei geringerem Umfang der Täu-
schung der ohne Täuschung geleistete Prüfungsteil bewertet und 
der übrige Teil als nicht geleistet bewertet wird. Bei erheblicher 
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Täuschung wird die gesamte Prüfungsleistung als ungenügende 
Leistung bewertet. Lässt sich der Umfang der Täuschung nicht 
feststellen, wird die schriftliche oder mündliche Prüfung wieder-
holt. In besonders schweren Fällen kann der Prüfling von der Ab-
schlussprüfung ausgeschlossen werden. Sie gilt dann als „nicht 
bestanden“.   

(7) Behindert ein Prüfling durch ihr oder sein Verhalten die Prü-
fung in einer Weise, dass es nicht möglich ist, ihre oder seine Prü-
fung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen 
oder fortzusetzen, kann sie oder er sofort von der Teilnahme an der 
weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die schriftliche 
oder mündliche Prüfung wiederholt werden darf, eine Bewertung 
der Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ erfolgt oder die-
ser Prüfling von der Teilnahme an der weiteren Prüfung ausge-
schlossen wird. Bei einem Ausschluss von der Teilnahme an der 
weiteren Prüfung gilt die Prüfung als „nicht bestanden“.

(8) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses heraus, kann die zuständige Schulbehörde die er-
gangene Prüfungsentscheidung zurücknehmen, das Zeugnis ein-
ziehen und entweder ein anderes Abschlusszeugnis erteilen oder 
die schulische Abschlussprüfung für nicht bestanden erklären, 
wenn seit der Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei 
Jahre vergangen sind.

§ 18
Nachteilsausgleich

(1) Prüflinge mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder aner-
kannten Teilleistungsstörungen im Lesen oder Rechtschreiben 
oder auch in beiden Bereichen (LRS) und Lernstörung im mathe-
matischen Bereich (LimB) haben auf Antrag einen Anspruch auf 
Nachteilsausgleich für die schriftliche und mündliche und bei der 
Nichtschülerprüfung gemäß § 32 für die praktische Prüfung. 

(2) Wenn zur Absicherung einer angemessenen Vorbereitung auf 
die Anforderungen der Prüfungen im Unterricht ein Nachteilsaus-
gleich gewährt wurde, ist dieser auf Antrag auch für Prüfungen zu 
gewähren.

(3) Der Antrag ist schriftlich bis spätestens sechs Wochen vor der 
Prüfung beim Vorsitz des zuständigen Prüfungsausschusses zu 
stellen. Der Vorsitz entscheidet auch über eine angemessene Form 
des Nachteilsausgleiches. Die Entscheidung ist aktenkundig zu 
machen.

(4) Ein Nachteilsausgleich kann auf Antrag auch aufgrund einer 
vorübergehenden Erkrankung gewährt werden. Ein Nachweis 
über die vorübergehende Erkrankung ist dem Antrag beizufügen. 
Die Entscheidung trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses.

(5) Das Nähere zum Nachteilsausgleich wird durch die Förderver-
ordnung Sonderpädagogik geregelt.

§ 19
Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die folgenden Prü-
fungsbereiche mit folgenden Bearbeitungszeiten:

Deutsch drei Zeitstunden,

fachrichtungsbezogene Modulprüfung drei Zeitstunden.

§ 20
Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung erfolgt zentral. Die Prüfungsaufgaben 
werden im Rahmen der Bildungs- und Lehrpläne vom Ministeri-
um für Bildung und Kindertagesförderung oder von der von ihm 
beauftragten oberen Schulaufsichtsbehörde erstellt. Die Module 1 
bis 6 können prüfungsrelevant sein. Die Höheren Berufsfachschu-
len erhalten für die schriftlichen Prüfungen Schwerpunkte, die 
ihnen bis zum Mai des ersten Schuljahres zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Schwerpunkte werden den Schülerinnen und Schü-
lern in der ersten Schulwoche des zweiten Schuljahres bekannt 
gegeben.  

(2) Die Aufgaben werden über die zuständige Schulbehörde den 
prüfenden Schulen zugeleitet. Die Schulleitung oder deren Vertre-
tung trifft die notwendigen Vorkehrungen für die Durchführung 
der Prüfung. Jeder vorzeitige Hinweis auf die konkreten Prü-
fungsaufgaben ist untersagt. Die Umschläge dürfen erst unmittel-
bar vor Beginn der Prüfung in Anwesenheit der Prüflinge geöffnet 
werden. 

(3) Bevor die Prüfungsaufgaben ausgehändigt werden, werden die 
Prüflinge befragt, ob ihrer Teilnahme an der schriftlichen Prüfung 
eine Erkrankung entgegensteht. Dies ist zu dokumentieren. Er-
krankte Prüflinge sind von der Prüfungsteilnahme bis zur Wieder-
herstellung ihrer Gesundheit zurückzustellen. Das weitere Verfah-
ren, insbesondere die Regelungen zur Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung, richtet sich nach § 17 Absatz 2.

(4) Die Zeit für die Bearbeitung der schriftlichen Prüfungsaufga-
ben beginnt unmittelbar, nachdem die Aufgaben bekannt gegeben 
sind und die festgelegte Einlesezeit beendet ist.

(5) Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht einer Lehrkraft, 
welche nicht die Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
vornimmt, statt.

(6) Die Prüflinge dürfen während der Prüfung nur genehmigte 
Hilfsmittel benutzen. Die Arbeiten werden auf Papier gefertigt, 
das von der Schule gestellt wird. Die Prüflinge haben alle Auf-
zeichnungen mit ihren Namen, dem Datum der Prüfung, der Klas-
se, der Bezeichnung des Prüfungsbereichs sowie mit Seitenzahlen 
zu versehen und abzugeben. 

(7) Während der Anfertigung der Arbeit darf jeweils nur ein Prüf-
ling den Prüfungsraum verlassen. Dieses ist gemäß § 35 zu doku-
mentieren. 

§ 21
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Jede schriftliche Prüfungsarbeit wird durch eine Note von 
einer Lehrkraft bewertet, die den Prüfling im Fach oder im Prü-
fungsmodul des fachrichtungsbezogenen Lernbereiches zuletzt 
unterrichtet hat oder die vom Vorsitz des Prüfungsausschusses mit 
der Korrektur beauftragt wurde.
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(2) Geben Prüflinge eine schriftliche Prüfung unbearbeitet zu-
rück, wird diese mit „ungenügend“ bewertet.

(3) Für die Prüfungsarbeiten, die insgesamt mit „mangelhaft“ oder 
„ungenügend“ benotet werden, ist eine Zweitkorrektur vorzuneh-
men. Auf Vorschlag der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses wird für jeden schriftlichen Prüfungsbereich 
vom Prüfungsausschuss eine fach- oder modulkundige Lehrkraft 
für die Zweitkorrektur festgelegt. Diese Person bewertet durch 
eine Note diese Prüfungsarbeiten ebenfalls. Stimmen die Beno-
tungen nicht überein, entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 22
Zweite Prüfungskonferenz

(1) Die Klassenkonferenz legt auf Vorschlag der jeweiligen Fach-
lehrkräfte die noch ausstehenden Vornoten zu dem von der Schul-
leitung festgelegten Termin vor der zweiten Prüfungskonferenz 
fest und trägt sie in die Prüfungslisten ein.

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über offene Verfahrensfra-
gen. Er beschließt aufgrund aller Vornoten und der Noten für die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, ob und in welchen Fächern und 
Modulen die Prüflinge eine mündliche Prüfung abzulegen haben 
und welche Prüflinge von der mündlichen Prüfung auszuschlie-
ßen sind, weil sie die Prüfung insgesamt nicht mehr bestehen kön-
nen. 

(3) Wird die Vornote durch die Note der schriftlichen Arbeit bestä-
tigt oder weicht um eine Notenstufe ab, erfolgt keine mündliche 
Prüfung. Weiteres regelt § 26 Absatz 1 Nummer 3. 

(4) Weichen Vornote und Note der schriftlichen Arbeit um mehr 
als zwei Noten voneinander ab, ist eine mündliche Prüfung durch-
zuführen. Eine mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls, wenn die 
Note der schriftlichen Prüfung „mangelhaft“ oder „ungenügend“ 
lautet. Die Regelungen des § 29 Absatz 4 bleiben unberührt. 

(5) Zur Klärung einer eindeutigen Leistungsfeststellung oder auf 
Antrag des Prüflings kann eine mündliche Prüfung in den nicht 
bereits schriftlich geprüften Fächern und Modulen durchgeführt 
werden. Den gewählten Prüfungsbereich hat der Prüfling spätes-
tens am fünften Unterrichtstag vor Beginn der mündlichen Prü-
fung schriftlich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Die einmal 
getroffene Wahl kann nicht geändert werden. Es sollen nicht mehr 
als drei mündliche Prüfungen pro Prüfling angesetzt werden. 

§ 23
Bekanntgabe der Ergebnisse und Zuwahl von Fächern oder 

Modulen für die mündliche Prüfung

(1) Rechtzeitig vor Beginn der mündlichen Prüfung wird dem 
Prüfling

1.  die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse seiner schriftlichen 
Prüfungen und alle Vornoten einzusehen,

2.  mitgeteilt, ob und gegebenenfalls in welchen Fächern oder 
Modulen er mündlich geprüft werden soll und

3.  gegebenenfalls mitgeteilt, dass er an der mündlichen Prüfung 
nicht mehr teilnimmt, weil er gemäß § 17 Absatz 4 und 6 die 
Prüfung insgesamt nicht mehr bestehen kann.

(2) Wählen Prüflinge ein Fach oder ein Modul für die mündliche 
Prüfung, für die noch nicht über die Einsetzung eines Fachaus-
schusses entschieden worden ist, bestimmt der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses die Mitglieder des Fachausschusses.

(3) Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der mündlichen Prüfungsbe-
reiche bis zum Zeitpunkt der mündlichen Prüfung findet für die 
Prüflinge grundsätzlich kein Unterricht statt. In dieser Zeit berei-
ten sie sich auf die mündliche Prüfung oder die mündlichen Prü-
fungen vor. 

§ 24
Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Regel als Einzelprüfung 
vor einem Fachausschuss durchgeführt. Bei einer Gruppenprü-
fung sind die Prüflinge einzeln zu prüfen und zu bewerten.

(2) Bevor die Prüfungsaufgaben ausgehändigt werden, werden die 
Prüflinge befragt, ob ihrer Teilnahme an der mündlichen Prüfung 
eine Erkrankung entgegensteht. Dies ist zu dokumentieren. Er-
krankte Prüflinge sind von der Prüfungsteilnahme bis zur Wieder-
herstellung ihrer Gesundheit zurückzustellen. Das weitere Verfah-
ren, insbesondere die Regelungen zur Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung, richtet sich nach § 17 Absatz 2.

(3) Die vom Prüfungsausschuss genehmigten Aufgaben für die 
mündliche Prüfung erhält der Prüfling in der Regel durch Auslo-
sung in einem verschlossenen Umschlag. Die Vorbereitung findet 
unter Aufsicht einer Lehrkraft in einem gesonderten Raum statt. 
Die Vorbereitungszeit beträgt 20 Minuten. Während der Vorberei-
tungszeit kann sich der Prüfling Aufzeichnungen anfertigen. 
Diese sind zu den Niederschriften zu nehmen. Bei experimentel-
len oder fachpraktischen Aufgaben achtet eine Lehrkraft darauf, 
dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

(4) Die mündliche Prüfung nimmt als Prüferin oder Prüfer in der 
Regel die Lehrkraft ab, die auch die Aufgabenstellung erarbeitet 
hat.

(5) Die Prüflinge sollen das Thema zunächst im freien Vortrag 
behandeln. Im anschließenden Gespräch mit den Prüfenden kön-
nen fachliche Zusammenhänge zu anderen Schwerpunkten des 
Faches oder Moduls hergestellt werden. Die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Fachausschusses kann ergänzende oder zusätzli-
che Fragen stellen. Die Prüfung ist zu beenden, sobald eine klare 
Benotung möglich ist, jedoch nicht vor Ablauf von 10 Minuten 
und in der Regel nicht später als nach 20 Minuten. Gruppenprü-
fungen dauern entsprechend länger.

(6) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung setzt der Fachaus-
schuss auf Vorschlag der Prüferin oder des Prüfers die Note der 
mündlichen Prüfung fest. Diese ist den Prüflingen durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bekannt 
zu geben und zu erläutern.

§ 25
Zuhörerinnen und Zuhörer

 
(1) Zuhörerinnen und Zuhörer können mit Einverständnis des 
Prüflings zu den mündlichen Prüfungen zugelassen werden. Dies 
können Lehrkräfte der Schule, Vertreterinnen oder Vertreter der 
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zuständigen Schulbehörde und des Schulträgers sowie Vertrete-
rinnen oder Vertreter von Schulgremien sein. Die Zulassung von 
Zuhörenden gilt nicht für die Beratung zur Leistungsbewertung.

(2) Als Zuhörerinnen oder Zuhörer einer mündlichen Prüfung 
können mit Einverständnis der Prüflinge darüber hinaus vom Prü-
fungsausschuss zugelassen werden:

1.  bis zu zwei Schülerinnen oder Schüler der nachfolgenden 
Jahrgangsstufe des gleichen Ausbildungsganges und

2.  die Schülersprecherin oder der Schülersprecher der Klasse 
oder deren Vertretung, sofern diese Person nicht selbst Prüf-
ling vor diesem Ausschuss ist. Diese Zulassungen gelten nicht 
für die Beratung des Ausschusses zur Leistungsbewertung.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des jeweiligen Aus-
schusses kann Zuhörende von der Teilnahme an der Prüfung aus-
schließen, wenn dies zur Sicherung des allgemeinen Ablaufs der 
Prüfung erforderlich ist.

(4) Die Zuhörenden sind zur Verschwiegenheit über alle Prü-
fungsvorgänge verpflichtet. Der Vorsitz des jeweiligen Ausschus-
ses hat sie auf ihre Schweigepflicht hinzuweisen. Es ist den Zuhö-
rerinnen und Zuhörern nicht gestattet, während der Prüfungen 
Aufzeichnungen zu machen.

§ 26
Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis der Prüfung

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfung trifft der Prüfungs-
ausschuss in der dritten Prüfungskonferenz folgende Entschei-
dungen über das Ergebnis der gesamten Abschlussprüfung: 

1.  Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Endnoten in allen 
Fächern und Modulen.

2.  In Fächern oder Modulen, in denen weder schriftlich noch 
mündlich geprüft wurde, ist die Vornote die Endnote.

3.  In Fächern oder Modulen, in denen nur schriftlich oder nur 
mündlich geprüft wurde, ist das zur ganzen Zahl gerundete 
arithmetische Mittel aus der Vornote und der schriftlichen 
oder mündlichen Prüfungsnote zu ermitteln. Lautet die erste 
Nachkommastelle eines Mittelwertes „5“, ist für die Rundung 
die Vornote ausschlaggebend. 

4.  In Fächern und Modulen, in denen schriftlich und mündlich 
geprüft wurde, ist das zur ganzen Zahl gerundete arithmeti-
sche Mittel aus der Vornote, der schriftlichen Prüfungsnote 
und der mündlichen Prüfungsnote zu ermitteln. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern 
und Modulen eine mindestens „ausreichende“ Gesamtleistung 
nachgewiesen werden kann. Die abweichenden Regelungen des  
§ 16 Absatz 4 gelten entsprechend. In allen anderen Fällen lautet 
das Ergebnis „nicht bestanden“.

(3) Nach Abschluss der Beratung des Prüfungsausschusses teilt 
die Vorsitzende oder der Vorsitzende den Prüflingen die Noten der 
Abschlussprüfung mit. Den Prüflingen ist die Möglichkeit zu 
geben, die Endnoten der schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
einzusehen. 

§ 27
Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen

(1) Die Prüflinge können auf schriftlichen Antrag innerhalb eines 
Jahres nach Abschluss ihrer Prüfung, frühestens nach der dritten 
Prüfungskonferenz, Einsicht in die von ihnen angefertigten Prü-
fungsarbeiten und in die Protokolle über ihre mündlichen Prüfun-
gen nehmen. Die Einsicht darf nur den Betroffenen selbst oder 
einer mit schriftlicher oder in anderer Weise nachgewiesener Voll-
macht versehenen Vertretung gewährt werden. Nehmen die Be-
troffenen selbst Einsicht, können sie sich von einer Person ihres 
Vertrauens begleiten lassen; dieser ist dann ebenfalls Einsicht zu 
gewähren. Den Prüflingen wird an einem zu vereinbarenden Ter-
min Gelegenheit gegeben, mit der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter oder einem anderen Mitglied des Prüfungsausschusses ihre 
Prüfungsleistungen und die Bewertung zu besprechen.

(2) Bei der Einsichtnahme sind die Prüfungsarbeiten vollständig 
vorzulegen, einschließlich aller Gutachten und Beurteilungen. Es 
besteht die Möglichkeit, Kopien anzufertigen.

(3) Die Einsichtnahme erfolgt unter Aufsicht. Die Einsichtneh-
menden haben sich vorher auszuweisen. Die Einsichtnahme ist in 
den Prüfungsakten zu vermerken. 

§ 28
Widerspruch des Prüflings

Entscheidungen des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der 
Prüfung können durch Widerspruch angefochten werden. Der Wi-
derspruch ist bei der Schule einzulegen. Für die Durchführung des 
Widerspruchsverfahrens geltend die entsprechenden Vorschriften 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 29
Wiederholung der Abschlussprüfung

(1) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann diese auf 
Antrag an den Prüfungsausschuss einmal wiederholen. Die Wie-
derholung findet grundsätzlich im Rahmen der nächsten regulären 
Prüfung statt.

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die zuständige Schulbe-
hörde eine zweite Wiederholung gestatten. Hierfür gibt der Prü-
fungsausschuss unter Berücksichtigung der Lernentwicklung der 
Schülerin oder des Schülers und der Leistungsnachweise sowie 
der Prüfungsergebnisse ein qualifiziertes Votum ab. Diese zweite 
Wiederholung ist nicht als Nichtschülerprüfung zulässig. Wird 
eine zweite Wiederholung nicht gestattet, muss die Schülerin oder 
der Schüler die Schule mit einem Abgangszeugnis nach dem Mus-
ter der Anlage 4 verlassen. 

(3) Die Abschlussprüfung kann vorbehaltlich des Absatzes 4 nur im 
Ganzen wiederholt werden. In der Regel ist hierfür die Wiederholung 
des letzten Schuljahres des Bildungsgangs erforderlich. Ist eine Wie-
derholung unter den Voraussetzungen der Regelungen zur Dauer des 
Schulbesuches gemäß § 56 des Schulgesetzes nicht möglich, muss 
der Prüfling die Schule ohne Abschluss verlassen und erhält ein Ab-
gangszeugnis nach dem Muster der Anlage 3 oder 4. Hat der Prüfling 
das letzte Schuljahr bereits einmal wiederholt und besteht die Ab-
schlussprüfung nicht, muss er die Schule ohne Abschluss verlassen 
und erhält ein Abgangszeugnis nach dem Muster der Anlage 4. 
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(4) Ein Prüfling, der in höchstens einem Fach oder Modul, das 
schriftlich oder mündlich geprüft worden ist, die Endnote „man-
gelhaft“ oder „ungenügend“ erreicht hat, wird in einer mündli-
chen Teilwiederholungsprüfung in diesem Fach oder Modul ge-
prüft. Teilwiederholungsprüfungen sind Wiederholungsprüfun-
gen im Sinne des Absatzes 1, können jedoch nach einer angemes-
senen Frist durchgeführt werden, ohne dass das letzte Schuljahr 
wiederholt werden muss.

(5) Eine bestandene Abschlussprüfung kann nicht wiederholt wer-
den.

§ 30
Nichtschülerprüfungen

Nichtschülerprüfungen können nur an einer Höheren Berufsfach-
schule für Sozialassistenz in öffentlicher Trägerschaft zu den Ter-
minen der regulären Prüfungen abgelegt werden mit dem Ziel, die 
Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „Staatlich ge-
prüfte Sozialassistentin oder Staatlich geprüfter Sozialassistent“ 
zu erwerben. Die Prüfung kann nicht eher abgelegt werden, als 
dies bei regulärem Durchlaufen des Bildungsgangs möglich ge-
wesen wäre.

§ 31
Antragstellung und Zulassung zur Nichtschülerprüfung

(1) Bewerberinnen und Bewerber können zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn sie ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern 
haben und den Bildungsgang nicht oder nur teilweise an einer öf-
fentlichen beruflichen Schule oder einer beruflichen Schule in 
freier Trägerschaft besucht haben. Zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung dürfen die Bewerber nicht Schülerin oder Schüler einer öf-
fentlichen beruflichen Schule oder einer beruflichen Schule in 
freier Trägerschaft dieses Bildungsgangs sein. 

(2) Die Zulassung zur Nichtschülerprüfung kann erfolgen, wenn die 
Zugangsvoraussetzungen zum Bildungsgang erfüllt sind und zusätz-
lich eine mindestens dreijährige, einschlägige Berufstätigkeit in min-
destens zwei Arbeitsfeldern einer Staatlich geprüften Sozialassisten-
tin oder eines Staatlich geprüften Sozialassistenten nachgewiesen 
wird, welche verschiedene Altersstufen abdeckt, wie beispielsweise 
Krippe (0-3), Kindergarten (3-6), Hort (6-10), Kinder- und Jugendar-
beit, Hilfen zur Erziehung sowie sozialpädagogische Arbeit in der 
Schule oder mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Praxiszei-
ten aus sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Bildungsgän-
gen können hierauf ebenso angerechnet werden wie Freiwilligen-
dienste in den einschlägigen Berufsfeldern. Der Nachweis einer 
ausreichenden Vorbereitung auf die Prüfung ist zu erbringen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist jeweils schriftlich bis zum 31. 
August eines Jahres an die zuständige Schulbehörde zu richten, 
sofern keine anderen Regelungen hinsichtlich der Zuständigkeit 
und der Antragsfristen durch besondere Bekanntmachung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, und Kindertagesför-
derung erfolgen.

(4) Dem Zulassungsantrag sind beizufügen:

1.  ein tabellarischer Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs 
und gegebenenfalls der Berufsausbildung lückenlos enthalten 
muss,

2.  eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses,
3.  beglaubigte Abschriften oder beglaubigte Fotokopien der 

Nachweise, aus denen sich die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß Absatz 2 ergeben,

4.  ein Nachweis, dass die Bewerberinnen und Bewerber zum 
Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens sechs Monaten 
ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben,

5.  eine tabellarisch geordnete Darstellung der Vorbereitung auf 
die einzelnen Lernbereiche,

6.  eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und wo die Be-
werberinnen oder Bewerber schon einmal eine entsprechende 
Prüfung oder Teile davon abgelegt haben und ob sie sich zu 
der gleichen Prüfung bereits an anderer Stelle angemeldet 
haben,

7.  gegebenenfalls ein Nachweis über einen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf oder anerkannten Teilleistungsstörungen 
einschließlich eines Antrags auf Gewährung von Nachteils-
ausgleich im Rahmen der Nichtschülerprüfung und

8. die Angabe über den angestrebten Bildungsabschluss.

(5) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber

1.  zum Zeitpunkt der Prüfung in einem Alter ist, in dem bei Be-
such einer zu dem angestrebten Abschluss führenden öffentli-
chen Schule die Ablegung der Abschlussprüfung in der Regel 
noch nicht möglich wäre,

2.  die Prüfung zur Erlangung des entsprechenden Abschlusses 
bereits endgültig nicht bestanden hat, 

3.   zur gleichen Prüfung an einer anderen Stelle zugelassen 
wurde, diese Prüfung aber noch nicht abgeschlossen hat oder

4.   die einzureichenden Nachweise gemäß Absatz 2 und 4 zum 
31. August des Jahres der Antragstellung erkennbar nicht voll-
ständig vorliegen.

(6) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die zuständige 
Schulbehörde und benennt bei Zulassung den Antragstellenden 
die mit der Prüfung beauftragte Schule. Mit Bekanntgabe sind die 
Nichtschüler in das Prüfungsverfahren eingetreten. Die Entschei-
dung ist den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich bekannt zu 
geben. Dem Zulassungsbescheid wird die Zahlungsaufforderung 
für die Prüfungsgebühren beigefügt. 

(7) Tritt eine Nichtschülerin oder ein Nichtschüler innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Erteilung des Zulassungsbescheides 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der bescheidenden Stelle 
von der Nichtschülerprüfung zurück, werden 50 Prozent der Prü-
fungsgebühr fällig. Die zuständige Schulbehörde kann die Prü-
fungsgebühr aus Gründen der Billigkeit erstatten, wenn die Nicht-
schülerin oder der Nichtschüler die Gründe für den Rücktritt von 
der Prüfung nicht zu vertreten hat. 

§ 32
Besondere Verfahrensvorschriften für Nichtschüler-

prüfungen

(1) Vor dem ersten Prüfungstermin sind in der prüfenden Schule 
folgende Unterlagen vorzulegen:

1.  der Zulassungsbescheid,
2.  der Personalausweis oder Reisepass und
3.  ein Nachweis über die bezahlten Prüfungsgebühren.
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Nur bei vollständiger Vorlage der vorbezeichneten Nachweise be-
steht das Recht auf Teilnahme an der Prüfung. Der Personalaus-
weis oder Reisepass ist nach Aufforderung vor jedem Prüfungsteil 
vorzuzeigen.

(2) Die Nichtschülerprüfung besteht aus einer schriftlichen, einer 
mündlichen und einer praktischen Prüfung. 

(3) Die schriftliche Prüfung erfolgt zentral. §§ 20 und 21 gelten 
entsprechend.

(4) Die mündliche Prüfung wird als Komplexprüfung durchge-
führt. Alle Fächer und die Module 1-6 können hierbei Prüfungs-
bereiche sein. Die Aufgaben der mündlichen Prüfung sind von der 
jeweils prüfenden Lehrkraft zu erarbeiten. Es sind mindestens 
zwei Aufgaben aus verschiedenen Themenbereichen zu stellen, 
wobei ein vom Prüfling bis spätestens fünf Unterrichtstage vor 
Beginn der mündlichen Prüfung schriftlich zu benennender The-
menbereich einzubeziehen ist. Darüber hinaus gelten die Rege-
lungen gemäß § 24.  

(5) Den Prüflingen sind die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung 
und die für die mündliche Prüfung festgelegten Themenbereiche 
fünf Unterrichtstage vor der mündlichen Prüfung bekannt zu 
geben. Ort und Zeit der mündlichen oder praktischen Prüfung 
werden den Prüflingen ebenfalls mindestens fünf Unterrichtstage 
vor dieser Prüfung durch die Schule mitgeteilt.

(6) Die praktische Prüfung findet vor einem Fachausschuss statt. 
Sie hat einen Zeitumfang von zwei Zeitstunden und umfasst erzie-
herische Tätigkeiten mit Kindern oder Jugendlichen oder auch mit 
Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen und sozialpfle-
gerischen Arbeitsfeldern und ein anschließendes Reflexionsge-
spräch. Die zuständige Schulbehörde legt für die Vorbereitung, 
Durchführung und Reflexion der praktischen Prüfung Erwar-
tungshorizonte und Bewertungskriterien fest. Wird die praktische 
Prüfung nicht mit mindestens „ausreichend“ bewertet, kann sie 
einmal innerhalb einer vom Prüfungsausschuss festzulegenden 
Frist auf schriftlichen Antrag des Prüflings an den Vorsitz des Prü-
fungsausschusses wiederholt werden.

§ 33
Ergebnis der Nichtschülerprüfung

(1) Das Ergebnis der Nichtschülerprüfung wird aufgrund der 
Noten in der schriftlichen, der mündlichen und der praktischen 
Prüfung durch das zur ganzen Zahl gerundete arithmetische Mittel 
festgelegt. In Fächern und Modulen, in denen schriftlich und 
mündlich geprüft wurde, sind die Noten der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung zu Grunde zu legen. Lautet die erste Nach-
kommastelle eines Mittelwertes „5“, ist die Note der schriftlichen 
Prüfung für die Rundung ausschlaggebend. Weichen die Noten 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung um bis zu zwei No-
tenstufen voneinander ab, ist der Mittelwert die Endnote. Weichen 
die Noten der schriftlichen und der mündlichen Prüfung um mehr 
als zwei Notenstufen voneinander ab, ist die Endnote unter Be-
rücksichtigung des in der Nichtschülerprüfung gezeigten gesam-
ten Leistungsbildes durch den Prüfungsausschuss festzusetzen. 
Bei der mündlichen und praktischen Prüfung ist jeweils die Note 
der Prüfung die Endnote. Die Nichtschülerprüfung ist bestanden, 
wenn alle Endnoten mindestens „ausreichend“ lauten. 

(2) Bei einem vom Prüfling zu vertretenden Abbruch der Prüfung 
sind sämtliche nicht wahrgenommenen Prüfungsteile mit „unge-
nügend“ zu benoten. Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 7 mit 
den in der Prüfung festgelegten Endnoten.  

(3) Nach Abschluss der Nichtschülerprüfung und der Schlussbera-
tung des Prüfungsausschusses ist den Prüflingen das Ergebnis be-
kannt zu geben. Zum gleichen Zeitpunkt kann den Prüflingen, die 
bestanden haben, eine Bescheinigung über das Bestehen der Nicht-
schülerprüfung ausgehändigt werden. Darin muss eine Bemerkung 
enthalten sein, dass das Zeugnis darüber noch ausgestellt wird. Die 
Zeitdauer vom Beschluss des Prüfungsausschusses über die Ergeb-
nisse der Prüfung bis zur Ausfertigung der Abschlusszeugnisse oder 
der Zeugnisse bei Nichtbestehen der Prüfung darf zwei Wochen 
nicht überschreiten. Für eine Wiederholung der Nichtschülerprü-
fung ist § 29 sinngemäß anzuwenden. Eine Wiederholungsprüfung 
gemäß § 29 Absatz 1 muss im Zeitraum von zwei Jahren nach Zu-
lassung zum ersten Prüfungsverfahren abgeschlossen sein.

(4) Prüflinge, die die Prüfung erfolgreich bestanden haben, erhal-
ten ein Zeugnis gemäß Anlage 6. Im Zeugnis sind die Noten der 
geprüften Module anzugeben.  Alle Zeugnisse und Bescheinigun-
gen erhalten das Datum der Schlussberatung des Prüfungsaus-
schusses. Dieses Datum ist als Zeugnisdatum in die Prüfungsliste 
der Schule aufzunehmen.

§ 34
Zeugnisse

(1) Am Ende der ersten Jahrgangsstufe erhalten die Schülerinnen 
und Schüler ein Jahreszeugnis nach dem Muster der Anlage 2.

(2) Schülerinnen und Schüler, die die Ausbildung vorzeitig ohne 
Abschluss verlassen, erhalten ein Abgangszeugnis nach dem 
Muster der Anlage 3.

(3) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis 
nach dem Muster der Anlage 5 mit dem Datum der Zeugnisausgabe.

(4) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden oder ist ein zweites 
Mal nicht zur Prüfung zugelassen worden und verlässt die Schule, 
erhält er ein Abgangszeugnis nach dem Muster der Anlage 4.

§ 35
Niederschriften

(1) Über alle mit den Prüfungen zusammenhängenden Beratungen 
und Prüfungsvorgänge werden Niederschriften angefertigt. 

(2) Die Niederschriften sind von der Vorsitzenden oder dem Vorsit-
zenden des jeweiligen Ausschusses sowie von dieser Person be-
stimmten Protokollführerin oder Protokollführer zu unterzeichnen.

(3) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung führt die je-
weils Aufsicht führende Lehrkraft. Sie soll insbesondere enthal-
ten:

1. das Datum und den Prüfungsbereich,
2. den Sitzplan der Prüflinge, 
3.  die Namen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und die Zeiten 

ihrer Aufsicht, 
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4.  eine Versicherung über die erfolgte Befragung der Prüflinge 
gemäß § 24 Absatz 2, ob gesundheitliche Probleme einer Teil-
nahme an der Prüfung entgegenstehen, sowie das Ergebnis der 
Befragung,

5.  den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Aufgabenstellung und des 
Beginns und des Endes der Bearbeitungszeit,

6.  die Namen der Prüflinge, die den Raum verlassen haben, und 
die Zeiten,

7.  den Zeitpunkt der Abgabe der Prüfungsarbeiten durch die 
Prüflinge,

8.  den Vermerk, dass die Prüflinge vor Beginn des Prüfungsver-
fahrens gemäß § 14 Absatz 3 auf die Vorschriften über Rück-
tritt, Krankheit, Täuschung und Störung (§17) hingewiesen 
wurden,

9.  die getroffenen Festlegungen gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 8 
und 

10. besondere Vorkommnisse.

(4) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung führt das nicht 
prüfende Mitglied des Fachausschusses. Diese soll insbesondere 
enthalten:

1.  die Namen der Mitglieder des Fachausschusses,
2.  die Klasse und die Namen der Prüflinge,
3.  den Prüfungsbereich,
4.   besondere Vorkommnisse während der Vorbereitungszeit und 

während der mündlichen Prüfung,
5.   Angaben über die wesentlichen Leistungen und Leistungs-

mängel der Prüflinge und
6.   die Bewertung der Prüfungsleistungen in Worten und in Noten.

(5) Die Niederschrift über die praktische Prüfung innerhalb der 
Nichtschülerprüfung führt das nicht prüfende Mitglied des Fach-
ausschusses. Diese soll insbesondere enthalten:

1. die Namen der Mitglieder des Fachausschusses,
2. die Klasse und die Namen der Prüflinge,
3.  das Arbeitsfeld, in welchem die praktische Prüfung stattfindet,
4.  besondere Vorkommnisse während der Vorbereitungszeit und 

während der praktischen Prüfung,
5.  Angaben über die wesentlichen Leistungen und Leistungs-

mängel der Prüflinge und
6.  die Bewertung der Prüfungsleistungen in Worten und in Noten.

(6) Den Niederschriften ist eine Liste beizufügen, die die Vorno-
ten, die Noten für die schriftlichen und die mündlichen Prüfungs-
leistungen, das Ergebnis der praktischen Prüfung, die Endnoten 
der Fächer und Module sowie das Ergebnis der Prüfung enthält.

§ 36
Auswertung der Prüfung

Jeweils eine Kopie der vollständig ausgefüllten Prüfungslisten, 
aus denen die Vornoten der Prüflinge, die Prüfungsnoten aller Prü-

fungsbereiche sowie die Endnoten hervorgehen, sind der zustän-
digen Schulbehörde spätestens vier Wochen nach Beendigung der 
Prüfung zur Auswertung zu übersenden.

§ 37
Anerkennung ausländischer Abschlüsse (Europaklausel)

(1) Für die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqua-
lifikationen findet das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz in 
Verbindung mit der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005,  
S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 04.04.2008, S. 28, 
L 33 vom 03.02.2009, S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115), die 
zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 (ABl.  
L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, Anwendung.

(2) Die Entscheidung über die Anerkennung gemäß Absatz 1 trifft 
auf Antrag die zuständige Schulbehörde.

Teil 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 7 sind Bestandteil dieser Verordnung.

§ 39
Übergangsbestimmungen

Für Ausbildungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
begonnen wurden, findet die Sozialassistenz-Höhere Berufsfach-
schulverordnung vom 11. Dezember 2012 (Mitt.bl. BM M-V S. 
1067), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. August 
2021 (Mittl.Bl. BM M-V S. 198) geändert worden ist, in ihrer bis 
zum Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Fassung weiter 
Anwendung.

§ 40
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Sozialassistenz-Höhere Berufsfachschulver-
ordnung vom 11. Dezember 2012 (Mitt.bl. BM M-V S. 1067), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. August 2021 
(Mittl.Bl. BM M-V S. 198) geändert worden ist, außer Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Sozialassis-
tenz-Höhere Berufsfachschulverordnung vom 11. Dezember 2012 
(Mitt.bl. BM M-V S. 1067), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 26. August 2021 (Mittl.Bl. BM M-V S. 198) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

Schwerin, den 1. Februar 2024
Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg
Mittl.bl. BM M-V 2024 S. 21
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Anlage 1 a
(zu § 2 Absatz 2, § 6 Absatz 2 und § 10 Absatz 2)

Schulart Höhere Berufsfachschule 

Fachbereich Sozialwesen (Vollzeit)

Fachrichtung Sozialassistenz 

 1. Jahr 2. Jahr gesamt

Wochen

Unterricht (36 Unterrichtsstunden je Woche) 24 26 50

Projektwochen (36 Unterrichtsstunden je Woche) 4 4 8

Praktische Ausbildung (40 Zeitstunden je Woche) 12 10 22

Stunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 240 260 500

Sprachlicher Bereich

Deutsch 100

Englisch 100

Mathematisch-naturwissenschaftlicher Bereich

Mathematik 50

Naturwissenschaft 50

Gesellschaftswissenschaften/Geisteswissenschaften

Sozialkunde 50

Religion oder Philosophie 50

Sport und Bewegung 100

Stunden

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 768 820 1 588

1. Entwicklung beruflicher Identität und professioneller Perspektiven 152

2. Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 252

3. Grundlagen der Gestaltung von Beziehungen 150

4. Förderung in spezifischen Bildungs- und Erziehungsbereichen 400

5. Körper und Gesundheit 248

6. Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 98

7. Soziale Begegnungen und Lernen (Projektmodul) 144

8.  Eigenständiges forschendes Arbeiten zu einem praxisrelevanten Thema  
(Projektmodul)

144

Stunden

Unterricht insgesamt 1 008 1 080 2 088

Teilungsstunden 232

Stunden

Praktische Ausbildung1 480 400 880

1  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und  
Praktikumswoche.
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Anlage 1 b
(zu § 2 Absatz 3, § 6 Absatz 2 und § 10 Absatz 2

Schulart Höhere Fachschule

Fachbereich Sozialwesen (berufsbegleitend)

Fachrichtung Sozialassistenz

Gesamtstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 140

Deutsch 40

Englisch 40

Naturwissenschaft 20

Sozialkunde 20

Religion oder Philosophie 20

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 940

1. Entwicklung beruflicher Identität und professioneller Perspektiven 80

2. Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 160

3. Grundlagen der Gestaltung von Beziehungen 80

4. Förderung in spezifischen Bildungs- und Erziehungsbereichen 200

5. Körper und Gesundheit 100

6. Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 40

7. Soziale Begegnungen und Lernen (Projektmodul) 140

8. Eigenständiges forschendes Arbeiten zu einem praxisrelevanten Thema  
(Projektmodul)

140

Unterricht insgesamt 1 080

9. praktische Ausbildung1, 2 200

1 im Rahmen des Arbeits- oder Praktikumsvertrages
2  Die praktische Ausbildung wird durch Lehrkräfte der Schule begleitet. Der Umfang der Betreuung beträgt 1,0 Lehrerstunden je Schülerin oder Schüler und  

Praktikumswoche.
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Der Stichtag für die allgemein bildenden Schulen für die Schnell-
meldung ist der 02.09.2024.

Der Stichtag für die allgemein bildenden Schulen für die Haupter-
hebung ist der 27.09.2024.

Die Schnellmeldung für die beruflichen Schulen entfällt.

Der Stichtag für die beruflichen Schulen für die Haupterhebung ist 
der 17.10.2024.

Mittl.bl. BM M-V 2024 S. 35

Amtliche Schulstatistik für die allgemein bildenden und die beruflichen Schulen  
in Mecklenburg-Vorpommern

hier: Festsetzung der Stichtage

Gemäß § 5 der Verordnung über die Durchführung von Statistiken an allgemein bildenden und beruflichen Schulen vom 17. Dezember 
2004 (Mittl.bl. BM M-V 2005 S. 24), die zuletzt durch die Verordnung vom 14. August 2023 (Mittl.bl. BM M-V S. 219) geändert 
worden ist, werden die Stichtage für die amtliche Schulstatistik für das Schuljahr 2024/2025 wie folgt festgelegt:

Herausgeber und Verleger: Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin,  
E-Mail: poststelle@bm.mv-regierung.de Technische Herstellung und Vertrieb: Produktionsbüro TINUS, Großer Moor 34, 19055 Schwerin,  
Fernruf (03 85) 59 38 28 00, E-Mail: info@tinus-medien.de Bezugsbedingungen: Fortlaufender Bezug und Einzelverkauf nur beim Hersteller. Abbe-
stellungen müssen bis spätestens 30. 4. bzw. 31. 10. jeden Jahres dort vorliegen. Bezugspreis: Halbjährlich 15,00 EUR zuzüglich Versandkosten. 
Einzelbezug: Einzelne Ausgaben je angefangene 16 Seiten 1,25 EUR zuzüglich Versandkosten. Lieferung gegen Rechnung. Preis dieser Ausgabe: 
3,75 EUR zuzüglich Versandkosten Produktionsbüro TINUS. Die Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.




